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. Raumlicher Geltungsbereich

Das ca. 4,95 ha groBe Plangebiet liegt im Stadtbezirk |, Stadtteil Westviertel und wird maB-

geblich begrenzt

- im Norden durch die Frohnhauser StraBBe, die Grundstiicke Westendhof 15-17, die StraBe
Westendhof und die Grundstiicke Westendhof 5-9,

- im Osten durch die 6stliche Seite der Hans-Bockler Stral3e,

- im Siiden durch die Fldchen der Deutschen Bahn und

- im Westen durch das Grundstiick Frohnhauser Stral3e 95.

Die Abgrenzung des Plangebietes ist in der Abbildung 1 dargestellt

Der radumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan durch die entsprechende Signatur
eindeutig festgesetzt.
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Anlass der Planung und Entwicklungsziele

Anlass der Planung

Der Rat der Stadt Essen hat nach einem einleitenden Beschluss im November 2000, zur
Entwicklung eines Leitbildes am 31.10.2001, am 30.10.2002 und am 04.12.2003 Grundsatz-
beschliisse zur Entwicklung des Krupp-Giirtels gefasst.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Krupp-Glirtels erfolgt der Bau des Berthold-Beitz-
Boulevards, dessen zweiter Bauabschnitt weitgehend abgeschlossen ist. Nach Abschluss des
zweiten Bauabschnittes soll die Realisierung des dritten Bauabschnittes erfolgen, fiir den
nun das notwendige Planungsrecht geschaffen werden soll.

Entwicklungsziele

Der Krupp-Giirtel soll in den nichsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin zu einem in das
Stadtgefiige integrierten attraktiven Stadtraum entwickelt werden. Gewerbe, Wohn- und
Freizeitnutzungen stehen im Mittelpunkt der Neunutzung der weitrdumigen Industriebra-
chen. Riickgrat der Planung sind der Krupp-Park und der Berthold-Beitz-Boulevard als
zentrale ErschlieBungsachse und Teil des geplanten dritten Stadtringes. Der Berthold-Beitz-
Boulevard soll zur Entlastung des vorhandenen StraBennetzes beitragen und die weitere
Entwicklung des Krupp-Glirtels starken und beschleunigen.

Der aufzustellende Bebauungsplan soll Planungsrecht fiir den 3. Bauabschnitt des Berthold-
Beitz-Boulevards schaffen. Er ist planungsrechtliche Grundlage zur Umsetzung der Bau-
maBnahme.

Mit der Fertigstellung des Berthold-Beitz-Boulevards wird mit einer deutlichen Entlastung
der StralBen im umliegenden Verkehrsnetz des kiinftigen 3. Stadtrings gerechnet, zum Bei-
spiel auf der Hans-Bockler-StraBe zwischen Altendorfer StraBe und PferdebahnstraBe. Von
dhnlichen Entlastungswirkungen kann auch ausgegangen werden sowohl fiir die Radial-
straBenziige Bottroper-, Altendorfer- und PferdebahnstraBe wie auch fiir die den Stadtteil
Altendorf durchziehenden StraBenabschnitte der HaedenkampstraBe und Oberdorf-, Hele-
nen- und Haus-Berge-Stral3e.
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Planungsrechtliche Situation

Regionaler Flichennutzungsplan (RFNP)

Der Regionale Flachennutzungsplan (RFNP) der Stadte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Miilheim an der Ruhr und Oberhausen ist am 03.05.2010 wirksam geworden. Er libernimmt
seitdem fiir diese beteiligten Stadte gleichzeitig die Funktion eines gemeinsamen Flachen-
nutzungsplanes und des Regionalplans. Insofern wird fiir den Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplanes sowohl die flichennutzungsplanerische Darstellung als auch die
regionalplanerische Festlequng des RFNP benannt.

Der RFNP stellt fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3.
Bauabschnitt” auf regionalplanerischer Ebene ,StraBen fiir den vorwiegend liberregionalen
und regionalen Verkehr" und ,Schienenwege fiir den liberregionalen und regionalen Ver-
kehr" und auf flichennutzungsplanerischer Ebene ,Flachen fiir die ortlichen Hauptverkehrs-
zlige" dar.

Der B-Pan ist somit aus dem wirksamen Regionalen Flaichennutzungsplan entwickelt.

Bebauungspliane

Fiir das Plangebiet liegt kein Planungsrecht im Sinne des § 30 (1) BauGB vor, mit Ausnahme
eines Streifens im ostlichen Bereich. Hier bestehen die B-Plane Nr. 185 und Nr. 7/83.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, fiir den der Rat der Stadt am 31.10.2001 be-
schlossen hat, den Bebauungsplan ,Neue HauptverkehrsstraBe zwischen BamlerstraBe und
HachestraBe (Ostumgehung Altendorf)" aufzustellen.

Sonstige Planungen

Rahmenplanung Krupp-Giirtel

Der stadtebauliche Rahmenplan ,Krupp-Giirtel" von 2001 beinhaltet das flexible und fort-
schreibungsfahige Grundgeriist zur Einbindung der ehemaligen industriellen Altflachen des
zwischen der Innenstadt und dem Stadtteil Altendorf gelegenen Areals der ehemaligen
Krupp'schen Gussstahlwerke in eine langfristig geordnete Stadtentwicklung und Erneue-
rung.

Auf einer Flache von rund 230 ha sollen im Krupp-Giirtel urbane Rdume fiir Arbeiten, Woh-
nen, Freizeit, Kultur und Erholung entstehen, eine ausgewogene und lebendige Mischung
fiir moderne Lebens- und Arbeitswelten inmitten eines bereits vorhandenen und intakten
Umfelds. Das Nutzungskonzept des Rahmenplans ,Krupp-Giirtel” beriicksichtigt hierbei die
Bediirfnisse und Potenziale der Nachbarschaften. So werden Anbindungen und Verkniip-
fungen aufgegriffen, Uberginge geschaffen und mit den Qualititen des Krupp-Giirtels die
umliegenden Quartiere gestarkt.

Das ,rdumliche Riickgrat” der Rahmenplanung bildet die neue HauptverkehrsstraBBe zwi-
schen BamlerstraBe und HachestraBe (Berthold-Beitz-Boulevard). Sie erganzt als dritter In-
nenstadtring das innerstadtische HauptverkehrsstraBennetz und nimmt zugleich die lGiber-
geordnete HaupterschlieBungsfunktion fiir den Entwicklungsbereich wahr.

Mit der Realisierung dieser Planung ist nach vorliegenden Prognosen mit einer wesentlichen
Entlastung der B 224, der B 231 (Altendorfer StraBe) und der L 64 (Bottroper StraBe) zu
rechnen.

Die StraBentrasse orientiert sich zwischen Hans-Bockler-StraBe und Altendorfer StraBe
grundsatzlich an der Lage der ehemaligen Krupp'schen Ringbahn.

Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Essen 2008-2012

Im Nahverkehrsplan ist als Kernstlick des HauptmaBnahmenfeldes A die Neuordnung des
StraBenbahnnetzes im Bereich des Berthold-Beitz-Boulevards (,Krupp-Giirtel”) enthalten. In
Ausrichtung auf die geplanten Entwicklungen im Bereich des Berthold-Beitz-Boulevards
wird hiermit eine Optimierung des OPNV-Angebotes in Richtung Innenstadt/ Hauptbahnhof
vorangetrieben.
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IV.

4.1.

Bestandsbeschreibung

Historie

Die jlingere Geschichte der Stadt Essen ist eng mit der Historie der 1811 als Gussstahl-
fabrik gegriindeten Firma Krupp verbunden. Die flaichenmaBige Ausdehnung der Produkti-
onsanlagen Ubertraf die GroBe der historischen Innenstadt um ein mehrfaches und be-
stimmte fiir lange Zeit das Stadtbild. Die Gussstahlfabrik entstand seit 1811 in mehreren
Abschnitten und erreichte im Jahre 1938 mit rund 300 ha ihre gréBte Ausdehnung. Das ge-
samte Industriegeldnde war bis zu 80% durch eng aneinander liegende Industrie- und
Werkshallen bebaut.

Das Gussstahlwerk wurde im Oktober 1944 schwer von Bombenangriffen getroffen. Die er-
neuten Luftangriffe im Marz 1945 bedeuteten das vorlaufige Ende der Krupp'schen Fabri-
ken an diesem Standort - nach 55 Minuten lagen Essen und die Krupp-Werke in Trimmern.

1947 kam das Werk auf die sogenannte Demontageliste. 30% der Krupp Werke waren im
Krieg zerstort worden, 40% wurden nun abgerissen. Im Rahmen von Reparationsleistungen
wurden unbeschadigt gebliebene moderne Anlagen demontiert. Wahrend in anderen Stad-
ten der Wiederaufbau begann, wurde in Essen bis 1950 gesprengt und demontiert.

Eine teilweise Neunutzung des Krupp-Gelandes begann danach langsam. Die Krupp-Be-
triebe nahmen die Produktion wieder auf. Die Geschéftsbereiche entfalteten sich - auch
nach der Fusion von Krupp-Hoesch mit Thyssen - weiterhin im Maschinen- und Anlagenbau
sowie in Elektronik, Stahl und Handel. Bis heute befinden sich die Industriebetriebe Titani-
um und die ehem. Krupp'schen Druckereibetriebe (heute Westend-Druck) im Krupp-Giirtel.
Im Jahre 2010 wurde die ThyssenKrupp-Hauptverwaltung im Krupp-Giirtel angesiedelt.

Stadtebauliche Situation

Der Krupp-Glirtel bildet das zentrale Gewerbeband der Stadt Essen, das sich ausgehend von
der A 40 im Stiden an der westlichen Seite des Stadtzentrums entlang liber das Westviertel,
Altenessen-Sid nach Norden bis in die Stadtteile Vogelheim und Bergeborbeck erstreckt.
Das Plangebiet ist gepragt durch brachliegende Flichen der ehem. Krupp'schen Baubetriebe
sowie der ehem. Riistungsbetriebe. Es liegt zwischen gewerblich gepragten Flachen sowie
Flachen der Deutschen Bahn.

Direkt nordlich angrenzend befindet sich das Gewerbegebiet Westendhof.

Verkehr

Die Autobahnen A 42 im Norden und A 40 und weiterfiihrend auf die A 52 im Siiden befin-
den sich in einer Entfernung von ca. 5 km bzw. 500 m zum Plangebiet.

Das heutige StraBennetz im Umfeld des Plangebietes ist sehr stark ausgelastet, teilweise
sind schon Uberlastungen zu verzeichnen. Es fehlt insbesondere eine leistungsfahige, die
vorhandene B 224 (Hans-Bockler-StraBe) in Nord-Siid-Richtung entlastende Hauptver-
kehrsstraBe. In Ost-West-Richtung ist das Plangebiet durch die Frohnhauser StraBe in das
innerstadtische HauptverkehrsstraBennetz eingebunden.

Technische Infrastruktur

Entwisserung
Im Umfeld des Plangebietes sind Kanale vorhanden.

Natur, Landschaft und Artenschutz

Als eine leicht gewellte, |6ssbedeckte Fastebene steigt das Geldnde groBraumig im Ruhrge-
biet in Nord-Siid-Richtung von 60 auf 120 m . NN allmahlich an. Unter der zusammen-
hangenden, bis 10 m machtigen Lossdecke des Bereiches ,Westenhellweg" liegen saaleeis-
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zeitliche Grundmorinenablagerungen. Die Entwésserung ist meist nach Norden zur Emscher
gerichtet. Die urspriinglichen Walder wurden durch friih bauerliche Neusiedlung und spate-
re dichte stddtische und industrielle Bebauung verdringt.

Im Plangebiet haben sich zum Uberwiegenden Teil waldartige Gehdlzbestande mit Pionier-
geholzen entwickelt. Die Bestinde haben eine lineare Struktur und sind lediglich an der
Hans-Bockler-StraBe flachenhaft ausgepragt. In den Randbereichen finden sich auch klei-
nere Brachflachen und ruderale Grasfluren.

Im zentralen Teil des Plangebietes ragt eine Stellplatzanlage des nérdlichen Gewerbegebie-
tes in das Plangebiet hinein.

Der geplante Berthold-Beitz-Boulevard verlauft im Bereich der Trassierung der ehemaligen
Krupp'schen Ringbahn. Zum Teil finden sich noch Schotterkdrper und Gleise im Plangebiet.
Der Planungsraum ist in den vergangenen liber 100 Jahren einer intensiven baulichen Nut-
zung unterzogen gewesen. Zur Schaffung einheitlicher Gelandehdhen wurden bei BaumaB-
nahmen haufig wesentliche Veranderungen der Topografie durch Auffiillungen vorgenom-
men.

Die Béden des Plangebiets sind massiv anthropogen liberformt.

Im Plangebiet sind aktuell keine Oberflachengewasser vorhanden.

Detaillierte Ausfiihrungen zu Natur, Landschaft und Artenschutz sind dem Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan und der Artenschutzpriifung zu entnehmen (Landschaftspflegerischer
Begleitplan und Artenschutzpriifung zum Bebauungsplan ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3.
Bauabschnitt”, Institut fiir Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Essen, Juli 2013).
Eine ausfiihrliche Beschreibung von Natur, Landschaft und Artenschutz erfolgt im Kapitel
VIl des Begriindungsentwurfes.

6. Baugrund / Altlasten / Bergbau

Das Plangebiet und dessen Umfeld unterlagen im Laufe der letzten Jahrhunderte umfang-
reichen anthropogenen Einfliissen in Form von Abgrabungen und Anschiittungen. Die An-
schiittungen setzen sich aus umgelagerten, natiirlichen Bodenmaterialien (u. a. Bergemate-
rialien des friiheren Steinkohlebergbaus) sowie aus Riickstanden von Siedlungstatigkeiten
(Bauschutt und Trimmerschutt) und industrieller Produktion (Schlacken und Aschen) zu-
sammen. Sie erreichen im Bereich der Trasse Machtigkeiten zwischen 2 m und 10 m.

Das Plangebiet ist im Kataster tiber altlastverdachtige Flachen und Altlasten der Stadt Essen
erfasst, und zwar unter folgenden Katasternummern:

04/3.14 ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Baubetriebe

04/3.15 ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Walzwerk

04/3.17 ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Warmbehandlung

Im Rahmen von Erkundungsarbeiten wurden im Bereich zwischen Frohnhauser StraBe und
Hans-Bockler-StraBe Bodenverunreinigungen durch PAK und KW festgestellt. Diese, an lo-
kale Schadstoffherde gebundenen Bodenverunreinigungen sind gréBtenteils im Rahmen des
Abtrags zu separieren und zu entsorgen. Zur Bewertung der Bodenverhiltnisse liegt ein Be-
richt Gber Untergrunduntersuchungen im Bereich des ,Berthold-Beitz-Boulevards, BA 3"
vor.

Die Uberdeckung des Steinkohle-fiihrenden Oberkarbons nimmt von Norden nach Siiden
stetig ab. Im Teilabschnitt stidlich der Frohnhauser StraBe betrigt die Uberdeckungsmach-
tigkeit durchgehend unter 20 m - stellenweise sogar unter 10 m. Innerhalb der Festgesteine
des Karbons sind im Plangebiet FI6ze eingeschaltet. Mit mehr als einem Dutzend abbauwdir-
diger, zwischen 0,5 m und 1,9 m michtiger Steinkohlefl6ze zihlt diese Schichtfolge der
Mittleren und Oberen Bochumer Schichten zu den fl6zreichsten des gesamtem Ruhrkar-
bons. Aufgrund der zum Teil geringen Tiefenlage der flozfiihrenden Schichten des Karbons
ist von einem vorindustriellen Abbau der Steinkohleschichten auszugehen. Daher ist im ge-
samten Trassenabschnitt siidlich der Frohnhauser StraBe mit Tagbriichen in Folge dieses
(Uralt-) Bergbaus zu rechnen. Sie sind bei den weiteren ErkundungsmaBnahmen daher
durch gezielte Bohrungen zu erkunden und im Bedarfsfall vor BaumaBnahmen zu sanieren.
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7.

Immissionen

Es liegen aus der Umgebung keine Emissionen vor, die dem Planvorhaben entgegenstehen.
Umgekehrt ist die Umgebung des Vorhabens weitgehend von gewerblichen Nutzungen ge-
pragt, auf die sich das Planvorhaben nur unwesentlich auswirkt.

Zu den Auswirkungen durch Larm; Staub und Lufthygiene wurden Untersuchungen durch-
gefuhrt. Auf das Kap. V.3 und den Umweltbericht wird verwiesen.

10
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Stadtebauliches Konzept

Variantenuntersuchung

Auf Grund der vorgefundenen Zwangspunkte (Anschliisse 1. Bauabschnitt, Kreuzung Frohn-
hauser StraBe, vorhandene Topografie und Bebauung) kommt ein anderer Trassenverlauf
nicht in Betracht. Planungsvarianten wurden nicht untersucht.

Entwurfsbeschreibung

Der Geltungsbereich fiir den Bebauungsplan umfasst die geplante StraBentrasse einschlieB-
lich Bdschungen, eine StraBenbahntrasse sowie einen Bereich der Hans-Bockler-StraBe.
Die StraBenplanung fiir den Berthold-Beitz-Boulevard sieht einen 4-spurigen Ausbau vor,
der mit begleitenden Rand- und Mittel-Griinstreifen als Allee angelegt wird. Auf beiden
Seiten der StraBe sind Parkbuchten sowie kombinierte Rad-/ FuBwege geplant. Des Weite-
ren soll hier eine StraBenbahnlinie von Borbeck liber den Hauptbahnhof nach Steele ge-
flihrt werden. Der Bebauungsplan stellt die genaue Aufteilung der Verkehrsflache nur bei-
spielhaft dar, diese wird nicht im Bebauungsplan festgesetzt.

Es ist vorgesehen, die StraBe anbaufrei zu halten.

An der Frohnhauser StraBe sowie an der Hans-Bockler-StraBe, mit Anschluss an die Ha-
chestraBe, sollen neue Knotenpunkte entstehen. Im Verlauf des 3. Bauabschnittes ist nach
Nordosten der Anschluss an die StraBe Westendhof sowie nach Siidwesten an das dortige
Gewerbegebiet Frohnhauser StraBe 95 vorgesehen.

In diesem Zuge soll auch die Hans-Bockler-StraB3e mit einer neuen Briicke tber die Eisen-
bahn bis zur FriedrichstraBBe ausgebaut werden.

Am Kreuzungspunkt Berthold-Beitz-Boulevard/Hans-Bockler-StraBe ist eine Bebauung vor-
gesehen, die als Landmark auf den Beginn des Berthold-Beitz-Boulevards hinweisen soll.
Fiir die ErschlieBung des Grundstiicks wurden verschiedene Varianten untersucht. Hierbei
hat sich gezeigt, dass mit der ErschlieBung liber die Verbindungsstrecke zwischen Hans-
Bockler-Stra3e sowie Berthold-Beitz-Boulevard die geringsten Umwege aufgrund der Ab-
biegege- und verbote an den Knotenpunkten gegeben sind. Zudem wird den Zielverkehren
eine gute Orientierung zur geplanten Ansiedlung gegeben. Die Kombination von Ein- und
Ausfahrt an einer Einmiindung triagt zusatzlich zu einer klaren ErschlieBungsstruktur bei.
Die Einfahrt in das Grundstiick ist von beiden Seiten geplant, von Norden als Linksabbieger
und von Siiden als Rechtsabbieger. Die Ausfahrt hingegen ist nur in Richtung Hans-
Bockler-StraBe (als Rechtsabbieger) maoglich.

Auswirkungen der Planung

3.1 Stadtebau

Die Umsetzung der Planung vervollstindigt das HauptverkehrsstraBennetz der Stadt Essen
und flihrt zu einer besseren Erreichbarkeit der City sowie der Wohngebiete und der Gewer-
beflachen im Essener Westen. Im Bereich des Krupp-Glirtels stellt der Berthold-Beitz-
Boulevard die libergeordnete ErschlieBung dar, die erstmals die kleinteilige und hochwerti-
ge Nutzung der industriellen Brachflachen ermdglicht.

3.2 Verkehr

Im Zuge der Verlangerung des Berthold-Beitz-Boulevards lber die Frohnhauser Stral3e bis
zur Hans-Bockler-StraBe sind umfangreiche Verlagerungen im Verkehrsnetz zu erwarten.
Die maximal zu erwartende Verkehrsbelastung auf dem Berthold-Beitz-Boulevard liegt bei
ca. 32.000 Kfz/24h im Streckenabschnitt zwischen Altendorfer StraBe und der Frohnhauser
StraBe. Im gesamten Streckenabschnitt sind Belastungen von (iber 25.000 Kfz/24h zu er-
warten. Der 4-spurige Ausbau des Berthold-Beitz-Boulevards ist fiir diese Verkehrsmengen
ausgelegt und ausreichend leistungsfahig.

11
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Mit Fertigstellung des 3. Bauabschnittes wird eine durchgehende Nord-Siid-Verbindung pa-
rallel zur Hans-Bockler-StraBe realisiert. Die Entlastungswirkungen auf der Hans-Bockler-
StralB3e liegen bei 5-7 %.

Mit Durchbindung des Berthold-Beitz-Boulevards bis zur Hans-Bdckler-StraB3e steigen die
Verkehrsbelastungen auf der HachestraBe um 66 % auf ca. 12.200 Kfz/24h und werden so
in den Bahnhofsbereich geleitet. Durch einen reduzierten Knotenpunktausbau mit nur einer
Geradeausspur in die HachestraBBe sowie entsprechender Signalplanung kann eine Drosse-
lung dieser Verkehrsstrome erreicht werden.

Auf dem siidlichen Streckenabschnitt der Hans-Bockler-StraBe zwischen Berthold-Beitz-
Boulevard und KruppstraBe sind die héchsten Belastungszunahmen mit 44 % auf liber
65.000 Kfz/24h zu erwarten. Je Fahrtrichtung ist eine weitere Fahrspur geplant, um diese
Verkehrsmengen aufzunehmen.

Der Knotenpunkt Berthold-Beitz-Boulevard/B 224/HachestraBe wird durch den zusatzlichen
vierten Arm des Berthold-Beitz-Boulevards mit ca. 27.000 Kfz/24h mehr belastet. Zur Ver-
besserung des Verkehrsflusses in Richtung FriedrichstraBe tragt ein freiflieBender Rechtsab-
bieger bei, der in eine eigene Spur auf der Hans-Bockler-StraBe miindet und so ohne Einfa-
deln in den flieBenden Verkehr unabhidngig von der Signalschaltung im Knotenpunkt auf
die B 224 gefiihrt wird. Zur Steigerung der Leistungsfahigkeit der Verkehrsablaufe im Kno-
tenpunkt wird auf das Linksabbiegen von der Hans-Bdckler-StraBe (B 224) in die Ha-
chestraBe verzichtet.

In Gegenrichtung (B 224 > Berthold-Beitz-Boulevard) werden die Linksabbieger tiber zwei
Spuren in einem nordlich nachgeordneten Knotenpunkt (SchwanenkampstraBe) und eine
Rampe auf den Berthold-Beitz-Boulevard geleitet. Die entsprechenden Aufstellflachen fiir
die Linksabbieger missen freigehalten werden.

Am Knotenpunkt SchwanenkampstraBe sind aufgrund der eigenen Phase fiir den von Siiden
kommenden Linksabbieger in den Berthold-Beitz-Boulevard Griinzeiten fiir einen Linksab-
biegeverkehr aus der Gegenrichtung moglich. Da aber eine eigene Linksabbiegespur von
Norden in Richtung SchwanenkampstraB3e im begrenzten StraBenraum nur zu Lasten der
Geradeausspuren moglich ist, ist diese Abbiegebeziehung nicht vorgesehen.

Die Leistungsfahigkeitsberechnung fiir die Spitzenstunden am Vormittag und Nachmittag
weisen fiir die betrachteten Knotenpunkte zwischen Frohnhauser StraBe und Schederhof-
straBe Qualititsstufen im Bereich von A (Sehr gut) bis C (Befriedigend) aus. Lediglich fiir
den ,durchsetzenden , Linksabbieger von der Frohnhauser Strae am Knotenpunkt mit der
Hans-Bockler-StraB3e ergibt sich eine Qualitatsstufe D.

Auch wenn diese Leistungsfahigkeitsberechnung ohne Berlicksichtigung von Busbevorrech-
tigungen, erhdhtem Zwischenzeitbedarf sowie FuBgangerstromen erfolgt, so ist sie doch ein
Indiz fiir die grundsatzliche Leistungsfahigkeit der geplanten Spurenaufteilung in den Kno-
tenpunkten. In einer Detailplanung sind die ermittelten Verkehrsverlagerungen in die be-
stehenden Signalzeitenplane zu integrieren.

Basierend auf diese Verkehrsuntersuchung wurden im Nachhinein auch die Auswirkungen
bei einer Bebauung des Eckgrundstiicks im Bereich Hans-Bockler-StraBe/Berthold-Beitz-
Boulevard untersucht. Hierbei hat sich gezeigt, dass die zusitzliche Belastung im umgeben-
den Stralennetz sehr gering ausfallt. Die Berechnungen zeigen an 26 der 27 betrachteten
Referenzquerschnitte nur Mehrbelastungen von bis zu 1 %. Lediglich an der Ausfahrt in
Richtung Hans-Bockler-StraBe wird durch die Biindelung der Verkehrsstréme ein Zuwachs
von bis zu 7 % zu erwarten sein.

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen fiir die Spitzenstunden am Morgen und Nachmittag
weisen fiir alle Knotenpunkte im Umfeld der Ansiedlung einen leistungsfahigen Verkehrsab-
lauf aus. Die Einmiindung zum Eckgrundstiick wird nicht signalisiert und weist eine sehr
gute Leistungsfahigkeit auf.

3.3 Schallimmissionen

Zur schalltechnischen Bewertung der Situation und Festlegung der Notwendigkeit von
LarmschutzmaBnahmen ist bei einem Neubau einer Strale bzw. eines durchgehenden Fahr-
streifens oder bei einem erheblichen baulichen Eingriff die 16. BImSchV maBgeblich.
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Fiir den Neubau des 3. Bauabschnittes des Berthold- Beitz-Boulevards und den 6-spurigen
Ausbau der Hans-Bockler-StraBe innerhalb des Bebauungsplangebietes ist aufgrund der
damit direkt vorliegenden wesentlichen Anderung nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV die
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an der vorhandenen umliegenden Bebauung durch
die von dem StraBenverkehr auf den geplanten StraBenneubau innerhalb des Bebauungspl-
angebietes allein hervorgerufenen Gerduschbelastungen jeweils zu priifen.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Verkehrlichen Untersuchung (s. 0.) wurde daher eine
schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt (Schalltechnische Untersuchung zum 3. Bau-
abschnitt des Berthold-Beitz-Boulevards in Essen, Peutz Consult, Dortmund, Mai 2013).

Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:

StraBenverkehr

Die Immissionsberechnungen fiir den Neubau des Berthold-Beitz-Boulevards, 3. Bauab-
schnitt innerhalb des Bebauungsplangebietes wurden fiir 45 Immissionsorte durchgefiihrt.
GemaB der gutachterlichen Priifung sind die Grenzwerte (Gewerbegebiete tags 69 dB(A),
nachts 59 dB(A) und Mischgebiete tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A)) an Fassaden von folgen-
den Gebauden im Untersuchungsbereich in einzelnen Stockwerken nicht eingehalten:

® Frohnhauser StraBe 95
o Westendhof 11
® Hans-Bockler-Stral3e 2
® HachestralBe 76

Hier ist infolge der wesentlichen Anderung Anspruch dem Grunde nach auf Schallschutz
gegeben. Bei den ubrigen Gebduden liegt keine Anspruchsvoraussetzung zum Schallschutz
vor.

An den Gebduden Frohnhauser Strae 95, Westendhof 11 und HachestraB3e 76 liegt nur ei-
ne Grenzwertiiberschreitung zum Nachtzeitraum vor, es existiert daher nur ein Anspruch
auf Schallschutz, wenn diese Gebaude auch zum Wohnen (Nutzungszeitraum tags und
nachts) und nicht nur gewerblich (Nutzungszeitraum nur tags) genutzt werden.
SchallschutzmaBnahmen sollen vorrangig in Form von aktiven SchallschutzmaBnahmen
(Schallschutzwinde) vorgesehen werden, um insbesondere auch die AuBenwohnbereiche zu
schiitzen. Sofern aktive MaBnahmen keinen ausreichenden Schallschutz erfiillen kénnen (z.
B. bei mehrgeschossigen Gebduden), technisch nicht realisierbar sind oder der Aufwand fir
aktive SchallschutzmaBnahmen auBer Verhiltnis zum objektbezogenen Nutzen (z. B. bei al-
lein stehenden Gebiuden oder kaum Pegelminderung, weil StraBe im Einschnitt) steht, ist
auf alleinige passive MaBnahmen zuriickzugreifen. Diese Vorgehensweise ist konform mit §
41 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

Als aktive SchallschutzmaBnahmen entlang eines StraBenweges kommen Larmschutzwénde,
Larmschutzwille sowie Wall- [ Wandkombinationen in Frage.

Im vorliegenden Fall kann aufgrund der stadtebaulich-raumlichen Situation im Bereich
Hans-Bockler-StraBe [ HachestraBe ein zusétzlicher Schallschutz aus Platzgriinden tech-
nisch nicht hergestellt werden. Die Gebaude liegen zwar nicht direkt an der Biirgersteigkan-
te, die Errichtung einer Larmschutzwand vor den Gebduden wire stadtebaulich keineswegs
tragfihig, da eine unerwiinschte rdumliche, - der innerortlichen Lage entsprechend auch
untypisch-fremde Situation - entstlinde, die zur Bildung einer ,StraBBenschlucht’ beitragen
wiirde. Auch ist durch eine Lirmschutzwand ein ungehinderter Zugang fiir Rettungs- und
Versorgungsfahrzeuge nicht mehr gewahrleistet. Ferner kénnen auch die oberen Stockwer-
ke der mehrgeschossigen Gebaude nicht geschiitzt werden, bzw. der Aufwand fiir vollstin-
digen Larmschutz nimmt deutlich zu, wenn hoher gelegene Geschosse optimal geschiitzt
werden sollen. Eine Lirmschutzwand wéare zum Schutz von AuBenwohnbereichen nicht er-
forderlich, da die zu schiitzenden AuBenwohnbereiche nach hinten orientiert und durch das
Gebaude selbst abgeschirmt sind. Von den Larmschutzwinden wiirde daher nur eine gerin-
ge Anzahl von Personen profitieren. Die Kosten wiirden somit auBer Verhéltnis zum Schutz-
zweck stehen.
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Im Bereich der gewerblich genutzten Gebdude Frohnhauser Str. 95 und Westendhof 11 liegt
die StraBe im Einschnitt, so dass ein aktiver Schallschutz an der Quelle nicht effektiv ist.
Ggfls. miissen hier entsprechende passive SchallschutzmaBnahmen an den schiitzenswerten
Nutzungen selbst zum Einsatz kommen.

Die Eigentiimer der betroffenen Gebaude haben auf Grundlage der gutachterlichen Berech-
nungen nach § 42 BImSchG Anspruch auf Erstattung von Kosten fiir erforderliche passive
SchallschutzmaBnahmen. Diese kénnen nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden, beste-
hen aber bereits kraft Gesetzes.

Es wird daher unter der Voraussetzung der Mitwirkungsbereitschaft der betroffenen Eigen-
tlimer gemaB der 24. BImSchV - Verkehrswege-Schallschutz-MaBnahmenverordnung - und
der VLarmSchR 97 - Verkehrslarmschutzrichtlinie — vor Ort zu priifen sein, wie sich die bau-
lichen Gegebenheiten der einzelnen Gebdude und Geschosse darstellen. Sodann wird das
vorhandene Schalldimm- MaB ermittelt werden und die erforderlichen Lirmminderungs-
maBnahmen festzustellen sein.

Nach gutachterlicher Einschiatzung liegen die aus dem StraBenverkehr entstehenden Immis-
sionspegel an dem geplanten Gebdude im Sonstigen Sondergebiet noch héher als an dem
gegeniiberliegenden Gebiude Hans-Bockler-StraBe 2 (hier tags 71 dB(A), nachts 65 dB(A)).
Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Sonstige Sondergebiete, hier
gleichzusetzen mit Gewerbegebieten, von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) um mehr als
10 dB(A) tiberschritten werden.

Fiir Gebaude, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 nicht eingehalten werden,
sind SchallschutzmaBnahmen zu untersuchen. Dabei sind grundsatzlich folgende Prioritaten
einzuhalten:

1. Erh6hung der Abstande zwischen Quelle und Immissionsort.

2. MaBnahmen des aktiven Larmschutzes (Lirmschutzwinde [ -wille).

3. MaBnahmen der ,architektonischen Selbsthilfe" (Stellung und Gestaltung von Gebauden,
Anordnung der Wohn- und Schlafriume) und (nachrangig) MaBnahmen des passiven
Schallschutzes.

Eine Erhdhung des Abstandes zwischen Quelle und Immissionsort ist hier aufgrund der Gro-
Be und Lage des Grundstiickes nicht zielfiihrend.

Aktive SchallschutzmaBnahmen wiirden hohe Wandkonstruktionen erfordern (7-geschos-
sige Bebauung maglich). Derartige Konstruktionen sind neben der stadtebaulichen Unver-
traglichkeit auch mit unverhiltnismaBigem Kostenaufwand verbunden und daher hier
ebenfalls nicht zielfiihrend.

Aus diesem Grund erscheinen hier vor allem die MaBnahmen der architektonischen Selbst-
hilfe sowie des passiven Schallschutzes angezeigt. In diesem Zusammenhang wird empfoh-
len, an den der Hans-Bdckler-Str. und des Berthold-Beitz-Boulevards zugewandten Gebau-
deseiten nur nicht zu 6ffnende Fenster und mechanische Liiftungen zu verwenden. Was hier
aufgrund der vorgesehenen Nutzung (Biiro- und Verwaltungsgebéude) auch vertretbar ist.
Schienenverkehr

Die Immissionsberechnungen fiir die geplante StraBenbahn entlang des Berthold-Beitz-
Boulevards, 3. Bauabschnitt innerhalb des Bebauungsplangebietes wurden fiir 45 Immissi-
onsorte durchgefiihrt.

Es ergibt sich an keinem der betrachteten Gebzude eine Uberschreitung der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV zum Tages- und Nachtzeitraum. Daher besteht infolge dieser
StraBBenbahnneubaumaBnahme auch an keiner der beriicksichtigten Fassaden dem Grunde
nach Anspruch auf Schallschutz.

3.4 Umwelt

Die Planung hat Umweltauswirkungen insbesondere auf die Bereiche Lirm und Lufthygiene
durch das erhdhte Verkehrsaufkommen, sowie auf Natur und Landschaft durch die Beseiti-
gung von Vegetationsbestdnden und die Versiegelung von Flachen. Fiir alle Schutzglter
enthalt der Umweltbericht Angaben zur Ausgangssituation, zu Vermeidungs-, Minderungs-
und KompensationsmaBnahmen und zu den Auswirkungen.
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VL.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Planinhalt

Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet SO - Biiro / Verwaltung (§ 11 BauNVO)

Ziel der Planung ist es, am Kreuzungsbereich Berthold-Beitz-Boulevard/Hans-Bdckler-
StraBe eine Landmark zu setzen. Hier soll ein architektonisch ansprechendes Biirogebaude
entstehen. Die Planung tragt dem anhaltenden Bedarf an citynahen Biroflachen Rechnung.
Der Bereich wird entsprechend als Sonstiges Sondergebiet gemaB § 11 BauNVO - SO mit
der Zweckbestimmung Biiro und Verwaltung festgesetzt.

In Verfolgung dieser Zielsetzung sind folgende Nutzungen zul3ssig:
Biiro- und Verwaltungsgebaude

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Als MaB der baulichen Nutzung werden im Sonstigen Sondergebiet Festsetzungen zur
Grund- und Geschossflache und zur Zahl der Vollgeschosse getroffen.

Zulassige Grundflache (§ 19 BauNVO)

Die Grundfliachenzahl (GRZ) fiir das Baugebiet im Plangebiet ist entsprechend den Ober-
grenzen fiir die Bestimmung des MaBes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO festge-
setzt.

Fiir das Sonstige Sondergebiet ergibt sich dadurch eine GRZ von 0,8. Auf diese Weise wird
eine dem stadtebaulichen Zielkonzept entsprechende Ausnutzung ermdglicht.

Zuldssige Geschossflache (§20 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet folgt die Festsetzung der GFZ den Obergrenzen der BauNVO. Sie
ist mit 2,4 festgesetzt.

Weiter setzt der Bebauungsplan fest, dass im gesamten Verfahrensgebiet die zulassige Ge-
schossflache gemaB § 21a Abs. 5 BauNVO um die Flachen notwendiger Garagen, die unter
der Gelandeoberflache hergestellt werden, bis zu einer Obergrenze der GFZ von 2,6 im SO-
Gebiet zu erhdhen ist.

Diese Verglinstigung folgt unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse den Zielen des
§ 21a BauNVO, ndmlich die 6ffentlichen Verkehrsflachen vom ruhenden Verkehr zu entlas-
ten und gleichzeitig die Freiflichen des Baugebietes nicht zusatzlich zu belasten.

Zahl der Vollgeschosse

Fiir das Sonstige Sondergebiet sind min. 3, max. 7 Vollgeschosse festgesetzt. Hierdurch kann
an dieser Stelle das gewiinschte Stadtbild hinreichend bestimmt werden, ohne dass ein zu
flaches bzw. liberh6htes Gebdude entsteht. Da die umgebende Bebauung bis zu 5 Vollge-
schosse aufweist, soll am Kreuzungsbereich Berthold-Beitz-Boulevard/Hans-Bockler-StraBe
eine bis zu 7-geschossige Bebauung fiir eine entsprechende Landmark mdglich sein.

Bauweise / Uberbaubare Grundstiicksfliche / Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr.2
BauGB)

Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird ausschlieBlich durch Baugrenzen definiert.
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.5.

Verkehrsflachen (8 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Offentliche Verkehrsflachen

Auf der Grundlage der Vorentwurfsplanung des Amtes fiir StraBen und Verkehr werden 6f-
fentliche Verkehrsflachen festgesetzt. Diese Flaichen umfassen die StraBenflachen fiir den
Berthold-Beitz-Boulevard und einen Abschnitt der Hans-Bdckler-StraBe einschlieBlich der
Flachen fiir begleitende Geh- und Radwege, Flachen fir die geplanten Griinstreifen und die
notwendigen Flachen flir Boschungen und Stiitzmauern. Im Bereich der Hans-Bockler-
StraBe ist die Erweiterung der vorhandenen Briicke, die liber die Bahnanlagen der Deut-
schen Bahn flihrt, vorgesehen.

Im westlichen Drittel des Berthold-Beitz-Boulevards sind zwei Einmiindungen vorgesehen.
Hier konnen untergeordnete ErschlieBungsstraBen der benachbarten Gewerbegebiete an
den Berthold-Beitz- Boulevard angebunden werden. Die geplante HaupterschlieBungsstraBe
ist als ,Bereich ohne Ein- und Ausfahrt" festgesetzt. Der Berthold-Beitz-Boulevard soll als
HauptverkehrsstraBe nicht zur unmittelbaren ErschlieBung von Baugrundstiicken dienen
damit die ibergeordnete ErschlieBungs- und Verbindungsfunktion nicht beeintrachtigt wird
und damit ein ziigiger Verkehrsfluss erreicht werden kann.

Die Verkehrsflachen sind so dimensioniert, dass auch eine StraBenbahnlinie in Mittellage als
besonderer Bahnkorper mit zwei barrierefreien Haltestellen (Nutzlangen je 30 m) in Hohe
der neuen Einmiindung Westendhof und im Kreuzungsbereich Berthold-Beitz-Boulevard/
FriedrichstraBe/Hans-Bockler-StraBe/HachestraBe dort eingerichtet werden kann. Die Stra-
Benbahnlinie soll iber die HachestraBe nach Osten weitergefiihrt werden.

Die zugehorigen Fahrleitungsmaste werden im Regelfall zwischen den beiden Gleisen ange-
ordnet.

Die Hohenlage der geplanten StraBe ist dem Hohenplan zu entnehmen.

Die im Bebauungsplan dargestellte Aufteilung der Verkehrsflachen wird nicht festgesetzt,
sie bleibt der endgiiltigen Entwurfsplanung durch das Amt fiir StraBen und Verkehr vorbe-
halten.

In Randbereichen betrifft die Trasse private Grundstiicksflachen, die anzukaufen sind.

Ein- und Ausfahrtsbereiche

Im Bebauungsplan werden - der Verkehrsuntersuchung folgend - Ein- und Ausfahrtsberei-

che fiir das Sonstige Sondergebiet festgesetzt. Zur Sicherstellung geordneter Verkehrsver-

haltnisse wird hierzu insbesondere geregelt, dass

- eine zentrale Zu- und Abfahrt zum Grundstiick gemaB der Ausbauplanung vorgesehen
wird,

- zur Wahrung der Sichtbeziehungen die Einmiindung in das Grundstiick so gelegt wird,
dass zum Berthold-Beitz- Boulevard und zur Hans-Bdckler-Str. ein Abstand von ca. 40 m
eingehalten wird.

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Zur Verdeutlichung der definierten Ein- und Ausfahrtsbereiche wird festgesetzt, dass im Be-
reich der tibrigen, an die 6ffentlichen Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicksflachen
eine Ein- und Ausfahrt ausgeschlossen ist.

Anpflanzen von Biumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr.25a
BauGB)

Der Bebauungsplan enthilt folgende Pflanzfestsetzungen:

.Im Bereich der festgesetzten StraBBenverkehrsflache ist eine dreireihige Bepflanzung aus
insgesamt mindestens 115 standortgerechten Laubbdumen vorzunehmen.

Im Bereich der festgesetzten StraBenverkehrsflachen sind die Béschungen fachgerecht zu
begriinen. Dabei ist zumindest auf Béschungen mit einer Mindestbreite von drei Metern je
angefangene 30 gm Pflanzfliche mindestens ein standortgerechtes Laubgehdlz (Pflanzqua-
litat: verpflanzte Straucher, mindestens Hohe 60-100 cm) anzupflanzen. Die Gehdlze sind in
liber die Pflanzflache verteilten Gruppen zu pflanzen.
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1.6.

Dort, wo eine entsprechende Bepflanzung vorhanden ist, ist eine Pflanzung nicht erforder-
lich.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, ausfallende Pflanzen sind nachzupflanzen."

Die festgesetzten Pflanzungen sollen die HauptverkehrsstraB3e gliedern und beleben. Die
Bepflanzung dient der Verschattung der versiegelten Flichen um die Aufheizung zu mini-
mieren. Durch Baume und Béschungsbepflanzung wird das Plangebiet attraktiv und in Fort-
setzung des siidlichen ersten Bauabschnittes einheitlich gestaltet, auBerdem entsteht kiihle
und feuchte Luft (Verdunstungskiihle). Tieren wird durch die Begriinung die Uberquerung
des Verkehrsbandes erleichtert.

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9
Abs.1 Nr.24 BauGB)

Als relevante Lirmemissionsquellen lassen sich die Hans-Bockler-StraBBe und mit dem zu
erwartenden Verkehrsaufkommen der Berthold-Beitz-Boulevard identifizieren.

In Anlehnung an die ,Schalltechnische Untersuchung zum 3. Bauabschnitt des Berthold-
Beitz-Boulevards in Essen” werden Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005
«Schallschutz im Stadtebau” flir Sonstige Sondergebiete, hier gleichzusetzen mit Gewerbe-
gebieten, von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) erwartet.

Die Uberschreitungen liegen tags bei iiber 6 dB(A) und nachts bei iiber 10 dB(A).

Zur Gewahrleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenrdaume vor Verkehrslarm sind
daher SchallschutzmaBnahmen erforderlich.

Aufgrund der stadtebaulichen und straBenrdaumlichen Situation sind die Mdglichkeiten ei-
ner larmmindernden Planung (groBerer Abstand zur Lirmquelle) hier nicht gegeben. Ebenso
kann hier aufgrund der stidtebaulich-raumlichen Situation ein zusatzlicher aktiver Schall-
schutz (Larmschutzwand) nicht hergestellt werden. Die Errichtung einer Lirmschutzwand
vor dem Gebaude wire stadtebaulich keineswegs tragfdhig. Auch kénnen so die oberen
Stockwerke des mehrgeschossigen Gebaudes (bis zu 7 Geschosse) nicht geschiitzt werden.
Da demzufolge aktive MaBnahmen nicht vertretbar sind, miissen entsprechende passive
SchallschutzmaBnahmen zum Einsatz kommen.

Im Bebauungsplan wird folgende Festsetzung getroffen:

Im Sonstigen Sondergebiet sind bei Vorhaben, die der Errichtung, Anderung oder Nutzungs-
anderung von baulichen Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen, aufgrund der Lirmbe-
lastung der Hans-Bdckler-StraBe und des Berthold-Beitz-Boulevards fiir die Gebaude bauli-
che und sonstige Vorkehrungen zur Lirmminderung zu treffen.

Die zu treffenden baulichen oder sonstigen Vorkehrungen miissen sicherstellen, dass sie ei-
ne Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Nicht-Uberschreitung folgender Innenraumpegel
durch Verkehrslarm (Mittelungspegel gem. VDI-Richtlinie 2719, August 1987, ,Schalldam-
mung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen") fiihrt:

Raumart Mittelungspegel
1. Schlafrdume nachts
1.1 in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten,

Krankenhaus- und Kurgebieten 30 dB(A)
1.2 in allen tbrigen Gebieten 35 dB(A)
2. Wohnrdume tagsiiber
2.1 in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten,

Krankenhaus- und Kurgebieten 35 dB(A)
2.2 in allen Gbrigen Gebieten 40 dB(A)
3. Kommunikations- und Arbeitsrdume

tagsiber
3.1 Unterrichtsrdume, ruhebediirftige

Einzelbiiros, wissenschaftliche Arbeits-
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Riume, Bibliotheken, Konferenz- und
Vortragsraume, Arztpraxen,
Operationsraume, Kirchen, Aulen 40 dB(A)
3.2 Biiros fur mehrere Personen 45 dB(A)
3.3 GroBraumbiiros, Gaststétten,
Schalterrdume, Liden 50 dB(A)

2.1.

3.1.

4.1.

Die Tabelle ist nur insoweit anwendbar, als die dort genannten Raumarten nach den Fest-
setzungen Ulber die Art der baulichen Nutzung zulassig sind. Die Innenraumpegel sind vor-
rangig durch die Anordnung der Baukérper und/oder geeignete Grundrissgestaltung einzu-
halten. Ist dies nicht mdglich, muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Mal3-
nahmen an den AuBentiiren, Fenstern, AuBenwéanden und Dichern der Gebdude geschaffen
werden. Wohn-/Schlafraume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlaf-
raume zu beurteilen. Der maBgebliche Innenschallpegel von Schlafrdumen muss bei teilge-
offneten Fenstern eingehalten werden. Andernfalls sind schallgedampfte Liiftungssysteme
einzubauen.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bau-
herrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkret erforderlichen
SchallschutzmaBnahmen auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 2719 zu erbringen. Dabei
darf zum Schutz von AuBenwohnbereichen ein Mittelungspegel von 62 dB(A) nicht tber-
schritten werden.

Mit den Festsetzungen kann insgesamt sichergestellt werden, dass gesunde Arbeitsverhalt-
nisse im Plangebiet gewahrt sind.

Kennzeichnungen

Flachen, deren Béden erheblich mit umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr.3 BauGB)

Das Plangebiet ist im Kataster tiber altlastenverdéachtige Flaichen und Altlasten der Stadt Es-
sen unter der Kataster-Nr. 04/3.14 ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Baubetriebe, Katas-
ter-Nr. 04/3.15 ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Walzwerk und Kataster-Nr. 04/3.17
ehem. Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Warmbehandlung, erfasst.

Im Rahmen kiinftiger Abbruch- und/oder Baugenehmigungsverfahren ist moglichen Bo-
denbelastungen durch entsprechende Auflagen und Nebenbestimmungen (z. B. gutachterli-
che Begleitung, Bodenaustausch/-auftrag) zu begegnen.

Textliche Kennzeichnung

Flachen unter denen der Bergbau umgeht (§ 9 Abs. 5 Nr.2 BauGB)

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat bergbaulichen Einwirkungen un-
terlegen. Das gesamte Verfahrensgebiet ist daher gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB als ,Flache,
unter der der Bergbau umgeht" gekennzeichnet.

Im gesamten Plangebiet ist mit Tagbriichen in Folge tagesnahen (Uralt-) Bergbaus zu rech-
nen; sie sind bei den weiteren ErkundungsmaBnahmen daher durch gezielte Bohrungen zu
erkunden und im Bedarfsfall vor BaumaBnahmen zu sanieren. Hierzu ist zunachst eine Gru-
benbildeinsichtnahme bei der Bezirksregierung Arnsberg zu beantragen und durchzufiihren.

Nachrichtliche Ubernahmen

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen (89 Abs.6 BauGB)

Bahnstromleitung

In den Bebauungsplan wurde die planfestgestellte 110 kV-Bahnstromleitung 0461 Abzw.
Essen mit Schutzstreifen, jeweils 10 m beidseitig der Leitungsachse, libernommen, soweit sie
das Plangebiet betrifft.
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5.1.

Folgende Auflagen sind zu beachten:

1.

Eine ortliche Kontrolle der Hohenlage vom Leiterseil wird empfohlen.

2. Alle Aufschiittungen bzw. Abtragungen des Erdbodens innerhalb des Schutzstreifens
sind der DB-Energie zeitnah anzuzeigen und zu dokumentieren.

3. Die DB-Energie haftet nicht fiir Schaden an Objekten, die infolge von Witterungseinfliis-
sen - z. B. von den Stromseilen herabfallendes Eis - auftreten.

4. Im Schutzstreifen und sich darin befindliche Gebaude diirfen keine feuergefahrlichen
Stoffe hergestellt oder gelagert werden.

5. In der Ndhe von stromfiihrenden Hochspannungsleitungen ist mit elektromagnetischen
Beeinflussungen zu rechnen. Die DB-Energie erstattet weder Entschadigungen noch die
Kosten fiir eventuell erforderliche Abschirmungen.

6. Neuanpflanzungen diirfen im Schutzstreifen eine Héhe von 3,50 m nicht liberschreiten.
Der Riickschnitt samtlicher Vegetation im Schutzstreifen bei Unterschreitung der Sicher-
heitsabstinde gem. EN 50341/VDE 0210 ist durch den Antragsteller/in oder deren
Rechtsnachfolger auszufiihren.

7. Der Schutzstreifenbereich muss der DB-Energie fiir die Entstérung und Leitungsarbeiten
jederzeit zuganglich bleiben.

8. Werden spater Anderungen oder Erweiterungen der Bahnstromleitung notwendig, wird
dieses vom Bauherrn/Betreiber geduldet. Dabei wird davon ausgegangen, dass dem Bau-
herrn/Betreiber keine finanziellen Kosten entstehen.

9. Die DB-Energie ist bei der weiteren Planung direkt zu beteiligen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die DB-Energie rechtzeitig (min. 14 Tage) zur Unterweisung
der bauausfiihrenden Firmen zu verstandigen.

Hinweise

Gutachten und sonstige relevanten Unterlagen

Die nachstehenden Gutachten, sowie samtliche bei der Planaufstellung angewandte Richt-
linien, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, technische Regelwerke, DIN-Normen und sonstige
Vorschriften (z.B. TA Lirm, VDI 2719 -Schalldammung von Fenstern- etc.) kbnnen im Amt
flir Stadtplanung und Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Zimmer 501
an jedem behdordlichen Arbeitstag wihrend der Dienststunden eingesehen werden.

Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde:

Verkehrsuntersuchung Berthold-Beitz-Boulevard, Ill. Bauabschnitt, Ingenieurbiiro Hel-
mert, Aachen, Mai 2013

Verkehrsuntersuchung Eckgrundstiick Berthold-Beitz-Boulevard, Ingenieurbiiro Helmert,
Aachen, Oktober 2013

Schalltechnische Untersuchung zum 3. Bauabschnitt des Berthold-Beitz-Boulevards in
Essen, Peutz Consult, Dortmund, Mai 2013

Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-
Boulevard, 3. Bauabschnitt” in Essen, Peutz Consult, Dortmund, Mai 2013

Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Bebauungsplan Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-
Boulevard, 3. Bauabschnitt”, Institut fiir Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Es-
sen, Juli 2013

Artenschutzpriifung zum Bebauungsplan Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauab-
schnitt”, Institut flir Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Essen, Juli 2013
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

e Bewertung der Kanal- und StraBentrasse fiir die HaupterschlieBung des Krupp'schen
Giirtels im Essener Westviertel, Asmus + Prabucki, Essen, Juli 2002

e Bericht tiber Untergrunduntersuchungen im Bereich des ,Berthold-Beitz-Boulevards, BA
3", Asmus + Prabucki, Essen, Juni 2013

Stadtische Satzungen

Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom
06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), gedndert durch die Satzung vom
06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41, S. 318).

Schienenverkehr

Der Bebauungsplan ist fiir seinen Geltungsbereich auch hinsichtlich der Anlagen fiir den
Schienenverkehr planfeststellungsersetzend.

Umgang mit Bodendenkmalern

Beim Vollzug der Planung kdnnen bisher unbekannte Bodenfunde / -denkmiler entdeckt
werden. Diese sind unverziiglich der Stadt Essen (Untere Denkmalbehérde) anzuzeigen.

Der Baubeginn sollte 14 Tage vor der geplanten MaBnahme der Stadtarchéologie (Dr. Hopp)
schriftlich mitgeteilt werden.

Altlastenverdachtsflichen/Umgang mit anfallendem Bodenaushub

Vor Beginn der BaumaBnahme ist dem Umweltamt (Untere Abfallwirtschaftsbehorde,
UAWB) ein entsprechendes Entsorgungskonzept fiir die anfallenden Aushubmassen vorzu-
legen.

Der bei den Erdarbeiten als Abfall anfallende Aushub bzw. Bauschutt ist ordnungsgemaf
und schadlos gem. § 7 Abs. 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Pflicht zur Ver-
wertung von Abfillen ist einzuhalten, soweit dies technisch mdglich und wirtschaftlich zu-
mutbar ist.

Fiir den Fall, dass eine Verwertung nicht moglich ist, sind die Griinde hierfiir darzulegen.
Dies kann z. B. dann gegeben sein, wenn die BeseitigungsmaBnahme die umweltvertragli-
chere Losung darstellt.

Soweit Aushubmassen nach Vorgaben des Bundesbodenschutzrechts an Ort und Stelle nicht
wieder eingebaut werden kdnnen und aufgrund von Schadstoffbelastungen als gefahrlicher
Abfall gemaB der Abfallverzeichnisverordnung (AVW) einzustufen sind, sind die Vorschriften
der Nachweisverordnung (NachwV) hinsichtlich der Nachweis- und Registerfiihrung zu be-
achten.

Die erfolgte Verwertung bzw. Beseitigung der angefallenen Abfalle ist der UAWB im Um-
weltamt der Stadt Essen, Rathaus, 45121 Essen, E-Mail: uawb@umweltamt.essen.de, durch
Vorlage geeigneter Belege (mdglichst in digitaler Listenform) nachzuweisen. Ansprechpart-
ner: Umweltamt, Untere Abfallwirtschaftsbehdrde, Herr Pressert, Tel.: 0201-8859508, Fax:
0201-8859559.

Anfallender schadstofffreier Bodenaushub/Bauschutt ist zu verwerten. Die Ablagerung von
unbelastetem Bodenaushub/Bauschutt auf Deponien ist untersagt.

Die Erdarbeiten sind von einem unabhéngigen Fachgutachter in geeignetem Umfang zu be-
gleiten und chronologisch zu dokumentieren (Abschlussdokumentation). Sie ist dem Um-
weltamt zeitnah vorzulegen.

Der Gutachter hat streng darauf zu achten, dass kontaminierte Aushubmaterialien getrennt
gefasst und einer ordnungsgemaBen Entsorgung zugefiihrt werden.

Die StraBenentwisserung muss nicht-versickerungsfihig ausgelegt werden (Abdichtung ge-
geniiber dem Untergrund) und es muss eine Ableitung des Drainagewassers vorgesehen
werden. Die Versiegelung von Kontaminationspunkten muss dauerhaft gesichert werden
und ggf. zukiinftig erneuert oder wiederhergestellt werden, falls sich diese Notwendigkeit
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5.6.

5.7.

ergibt. Ansprechpartner bei der Unteren Wasserbehorde (UWB) ist Herr Kuhn, Tel.: 0201-
8869210, bei der Unteren Bodenschutzbehorde (UBB) Herr Braun, Tel.: 0201-8859115.

Kampfmittel

Es liegt ein diffuser Kampfmittelverdacht vor. Eine geophysikalische Untersuchung der zu
tiberbauende Flache ist daher vorzunehmen. Sofern es nach 1945 Aufschiittungen gegeben
hat, sind diese bis auf das Geldndeniveau von 1945 abzuschieben. Diese bauseitig durchzu-
flihrende Arbeit vorbereitender Art sollte, falls keine anderen Griinde dagegen sprechen,
zweckmaBigerweise mit Baubeginn durchgefiihrt werden. Zur genauen Festlegung des ab-
zuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache fiir ei-
nen Ortstermin mit einem Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gebeten.

Erfolgen zusatzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgriindungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen.

Bergbau

Der Bereich des Plangebietes liegt tiber dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld ,Es-
sen |". Vor Errichtung von neuen Bauvorhaben ist eine Sicherungsanfrage an den zustandi-
gen Bergwerkseigentiimer zu richten.
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Vil.

Stadtebauliche Kenndaten

Flachenbilanz
Fliche in
qm
Plangebiet gesamt 49.550
Sonstiges Sondergebiet 2.730
ErschlieBung gesamt 46.820
darin: Offentliche Verkehrsflachen (OV) 46.820

Tab. 1 Stiadtebauliche Kenndaten
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Viil.

2.1.

Umweltbericht

Das Vorhaben und seine Festsetzungen im Bebauungsplan

Der Berthold-Beitz-Boulevard ist Teil des geplanten dritten HauptstraBenringes um die Es-
sener Innenstadt. Er schlieBt im Endausbau im Siiden in Verlangerung der Hachestrale an
die Hans-Bockler-StraBe an und im Norden jenseits der Bottroper StraBe an die Bamlerstra-
Be. Der Berthold-Beitz-Boulevard fiihrt in Nord-Stid-Richtung durch den sog. Krupp-Giirtel,
d.h. durch die Flachen der ehemaligen Krupp'schen Fabriken, deren Revitalisierung zurzeit
als eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Essen und des Ruhrgebietes
gilt.

Der Berthold-Beitz-Boulevard wird als vierstreifige Allee ausgebaut, die auf Teilabschnitten
in Mittellage auch eine StraBenbahntrasse ermdglicht. Der erste Teilabschnitt zwischen
Frohnhauser StraBe und PferdebahnstraBe ist auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr.
4/04 fertiggestellt und der zweite Bauabschnitt auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr.
5/08.

Der nun vorliegende Bebauungsplan Nr. 4/11 soll die planungsrechtliche Grundlage fiir den
dritten Bauabschnitt schaffen. Dieser umfasst den Berthold-Beitz-Boulevard von der Frohn-
hauser StraBe bis zur Hans-Bdckler-StraBe.

AuBerdem soll an der Kreuzung Berthold-Beitz-Boulevard/Hans-Bockler-StraBe ein Ge-
schifts-, Biiro- oder Verwaltungsgebdude entstehen.

Der Bebauungsplan setzt ein daher ein ,Sonstiges Sondergebiet” und ,6ffentliche Verkehrs-
flachen" fest.

Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes

Ziele in Gesetzen und Verordnungen

Bauleitpldne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegeniiber kiinftigen Generationen in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewdhrleisten. Sie sollen dazu beitragen,
eine menschenwiirdige Umwelt zu sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiit-
zen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und Klimaanpassung, insbesondere auch in
der Stadtentwicklung, zu fordern, sowie die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als zu beriicksichtigende Belange genannt. Gemal § 1a
BauGB soll insbesondere mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen und
den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch MaBnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen,
Rechnung getragen werden.

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert ebenso wie das Landschaftsgesetz
Nordrhein-Westfalen(LG NRW) in § 1 als Ziel, Natur und Landschaft im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schiitzen, zu pflegen und zu entwickeln und soweit erforderlich
wiederherzustellen, dass u. a. die biologische Vielfalt, die Leistungs- u. Funktionsfahigkeit
des Naturhaushalts auf Dauer gesichert ist. Nach § 1 (6) BNatSchG sind Freirdume im besie-
delten und siedlungsnahen Bereich einschlieBlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, groB3-
flachige Griinanlagen und Griinziige, Walder und Waldrander, Biume und Gehdlzstruktu-
ren, Fluss- und Bachlaufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewasser, Na-
turerfahrungsrdume sowie Gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flachen zu erhalten
und dort, wo sie nicht in ausreichendem MaBe vorhanden sind, neu zu schaffen.

Mit der sog. Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von Dezember 2007 sind die
rechtlichen Anforderungen zur Beachtung des europaischen und nationalen Artenschutzes
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konkretisiert worden. Generell unterliegen die ,besonders geschiitzten Arten” und die
«streng geschiitzten Arten” dem besonderen Schutzregime des § 44 BNatSchG. Die aus den
beiden im Bundesnaturschutzgesetz naher definierten Gruppen relevanter Tier- und Pflanz-
arten sind in Nordrhein-Westfalen unter der Bezeichnung ,planungsrelevante Arten” zu-
sammengefasst worden, die in der artenschutzrechtlichen Priifung zu beriicksichtigen sind.
Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u. a. verboten, wild lebende Tiere der besonders ge-
schiitzten Arten zu fangen, zu verletzen und zu téten. Auch diirfen ihre Fortpflanzungs-
und Ruhestitten nicht beschadigt oder zerstort werden. Bei den streng geschiitzten Arten
und den europaischen Vogelarten gilt zusatzlich, dass es verboten ist, diese Arten zu ihren
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich
zu storen, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ein-
tritt.

Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches oder nach § 15 BNatSchG zuldssigen Vor-
haben wurde durch § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Spielraum eingefiihrt, der es erlaubt, bei der
Zulassung nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung 6kologischer Funktionen im raumlichen
Zusammenhang abzielende Priifung vorzunehmen.

Demzufolge wird dann nicht gegen die Zugriffsverbote verstoBen, wenn die 6kologischen
Funktionen der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfiillt werden. Soweit erforderlich, kon-
nen auch vorgezogene AusgleichsmaBBnahmen festgesetzt werden. Diese Ausgleichsmal3-
nahmen sind allerdings im Unterschied zu AusgleichsmaBnahmen gemaB naturschutzrecht-
licher Eingriffsregelung artspezifisch festzulegen. Zudem miissen sie zum Zeitpunkt des Ein-
griffs bereits vollstindig funktionsfihig sein.

Der Bodenschutz ist auf Bundesebene als Querschnittsmaterie in anderen Gesetzen (u. a.
BauGB) geregelt. Ergdnzend bestimmt das Bundesbodenschutzgesetz, dass die Funktionen
des Bodens nachhaltig zu sichern und erforderlichenfalls wiederherzustellen sind. Im Mit-
telpunkt der gesetzlichen Regelungen steht der Aspekt der Gefahrenabwehr. Ergdnzend
zum BBodSchG wurde insbesondere hinsichtlich Verfahrensregelungen das Landesboden-
schutzgesetz erlassen.

Das Landeswassergesetz (LWG) wurde zur Ausfiillung der rahmenrechtlichen Regelungen
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erlassen. Beide Gesetze haben unter anderem die Auf-
gabe, den Wasserhaushalt als Bestandteil von Natur und Landschaft und als Grundlage fiir
die offentliche Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevolkerung zu ordnen. Geregelt
werden insbesondere der Schutz und die Entwicklung von Oberflachengewdsser und
Grundwasser, zum Beispiel mit einem Verschlechterungsverbot, sowie die Abwasserbeseiti-
gung.

Hierbei ist die Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser in § 51a LWG geregelt. Ziel
ist — bei erstmaliger Bebauung einer Fliche - nach Mdglichkeit die Versickerung vor Ort
bzw. eine Einleitung in ein ortsnahes Gewasser.

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und auf dessen Grundlage erlassene Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften mit Detailregelungen dienen dem Schutz von
Menschen, Fauna und Flora, Boden, Wasser, Atmosphare sowie Kultur- und sonstigen Sach-
gutern vor schidlichen Umwelteinwirkungen und der Vorbeugung. GemaB § 50 sind die fiir
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche
Umwelteinwirkungen auf Wohngebiete sowie sonstige schutzbediirftige Gebiete so weit
moglich vermieden werden (,Trennungsgebot”). Die Ziele des Immissionsschutzes ergeben
sich aus einer Reihe von Regelwerken, deren Anwendungsbereiche und Verbindlichkeitsgra-
de fiir die Bauleitplanung unterschiedlich sind.

Zur Beurteilung der Luftqualitat innerhalb des Plangebietes ist die Verordnung tiber Luft-
qualititsstandards und Immissionshochstmengen - 39. BImSchV' zu beachten.

Die in den Verordnungen genannten Grenz- und Richtwerte bieten Hinweise darauf, ob in-
nerhalb des Plangebietes gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen vorliegen.
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2.2.

3.1.

Zur Beurteilung der Luftqualitat sind die ,Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft -
TA Luft" sowie die oben genannten Verordnungen einschligig. Diese dienen dem Schutz der
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schiadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen und der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, um ein hohes Schutzniveau fiir die Umwelt zu erreichen.

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) dient dem Schutz der Allge-
meinheit und der Nachbarschaft vor schiadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche
sowie der Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche.

Die 16. BImSchV legt Grenzwerte fiir Verkehrsgerdusche beim Bau oder bei der wesentli-
chen Anderung von 6ffentlichen StraBen sowie von Schienenwegen fest.

Die Art, wie die Umweltbelange bei der Planaufstellung beriicksichtigt wurden, ergibt sich
aus der nachfolgenden Beschreibung und Bewertung der in der Umweltpriifung ermittelten
Auswirkungen und der bauleitplanerischen Abwagung, die hinsichtlich der Umweltbelange
untereinander im anschlieBenden Kapitel zusammengefasst sind. Ob und inwieweit die
Umweltbelange gegeniiber anderen Belangen vorgezogen oder zuriickgestellt worden sind,
wird in Kapitel ,Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte" der Begriindung darge-
legt.

Ziele in Planen und Programmen

Hinsichtlich des Klimaschutzes hat die Stadt Essen das Integrierte Energie- und Klima-
schutzkonzept aufgelegt und folgende kommunalen Ziele formuliert:

Vor dem Hintergrund des nationalen Zielsystems bis 2020 verpflichtet sich die Stadt Essen,
alle in ihrem Zustandigkeitsbereich moglichen Anstrengungen zu unternehmen, um die
Bundesregierung bei der Zielerreichung zu unterstiitzen. Die Stadt Essen tGibernimmt die
Forderungen des nationalen Zielsystems und will den Ausstol3 an Treibhausgasen bis 2020
gegeniiber 1990 um 40 % reduzieren.

In Anlehnung an die von der Stadt Essen anerkannten Zielsetzungen im Rahmen ihrer Mit-
gliedschaft im Klimablindnis strebt die Stadt Essen innerhalb der ndchsten flinf Jahre eine
Reduzierung der CO2-Emissionen um 10 % an.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

Der Planungsraum ist in den vergangenen tiber 100 Jahren einer intensiven baulichen Nut-
zung unterzogen gewesen. Zur Schaffung einheitlicher Gelindehdhen wurden bei BaumaB-
nahmen haufig wesentliche Veranderungen der Topografie durch Auffiillungen vorgenom-
men. Die Boden des Plangebiets sind massiv anthropogen liberformt.

Im Plangebiet sind aktuell keine Oberflachengewdasser vorhanden.

Das Plangebiet ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch groBe, z. T. mit Gehdlzen bestan-
dene Brachflachen und unterschiedlich stark versiegelte Hof- und Lagerflachen.

Die Vegetation ist gepragt von ruderalen Hochstauden- und Grasfluren und ruderalen Ge-
holzbestanden. Das Plangebiet hat eine weit liberwiegend geringe Strukturvielfalt.

Da im Umfeld des Plangebiets keine Bebauungsplane vorliegen, ist die zur Bestimmung der
relevanten Immissionsgrenz-, Richt- bzw. Orientierungswerte erforderliche Einschdtzung
der Gebietstypen anhand der tatsdchlichen maBgebend. Von der Stadt Essen wurde eine
Gebietseinstufung vorgenommen, der sich die nachstehenden Immissionsgrenzwerte nach
16. BImSchV zuordnen lassen:

® Mischgebiet im Bereich 6stlich der Hans-Bockler-StraBe, der HachestraBe, der MaxstraBe
und der Bert-Brecht-StraBe (max. 64 dB (A) tags, max. 54 dB (A) nachts)
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3.2.

3.2.1.

® Gewerbegebiet im Bereich siidostlich der Frohnhauser StraBe, der HaedenkampstraB3e, des
Bereiches Westendhof und der SchederhofstraBe (max. 69 dB (A) tags, max. 59 dB (A)
nachts).

In der Synthetischen Klimafunktionskarte der Klimaanalyse Essen ist fiir den mittleren und
nordlichen Planbereich ,Gewerbeklima®, Sanierungszone I, dargestellt. Fiir den restlichen
Teil des Verfahrensgebietes ist ,Waldklima" dargestellt.

Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfliihrung der Planung sowie
geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und Bevolkerung

Verkehr und Verkehrslarm

Im Zuge der Verlangerung des Berthold-Beitz-Boulevards lber die Frohnhauser Stral3e bis
zur Hans-Bockler-StraBe sind umfangreiche Verlagerungen im Verkehrsnetz zu erwarten.
Die maximal zu erwartende Verkehrsbelastung auf dem Berthold-Beitz-Boulevard liegt bei
ca. 32.000 Kfz/24h im Streckenabschnitt zwischen Altendorfer StraBe und der Frohnhauser
StraBe. Im gesamten Streckenabschnitt sind Belastungen von tiber 25.000 Kfz/24h zu er-
warten. Der 4-spurige Ausbau des Berthold-Beitz-Boulevards ist fiir diese Verkehrsmengen
ausgelegt und ausreichend leistungsfahig.

Die Schallimmissionen aus StraBen- und Schienenverkehr wurden im Rahmen einer Schall-
technischen Untersuchung berechnet und beurteilt.

Die schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass durch den StraBenverkehr an insgesamt
4 Gebduden im Untersuchungsgebiet ein grundsétzlicher Anspruch auf Schallschutzmal3-
nahmen infolge Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV be-
steht. In wie weit daraus tatsdchliche Anspriiche auf SchallschutzmaBnahmen entstehen, ist
abhéngig von der Schutzwiirdigkeit der Nutzungen in den betroffenen Raumen, dies war
jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung und ist in nachgeordneten Ver-
fahren zu priifen.

Infolge der geplanten StraBenbahnneubaumaBnahme hat sich gezeigt, dass sich an keinem
der betrachteten Gebaude eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
zum Tages- und Nachtzeitraum ergibt. Daher besteht auch an keiner der beriicksichtigten
Fassaden dem Grunde nach Anspruch auf Schallschutz.

Nach gutachterlicher Einschiatzung liegen die aus dem StraBenverkehr entstehenden Immis-
sionspegel an dem geplanten Gebdude im Sonstigen Sondergebiet noch héher als an dem
gegeniiberliegenden Gebiude Hans-Bockler-StraBe 2 (hier tags 71 dB(A), nachts 65 dB(A)).
Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Sonstige Sondergebiete, hier
gleichzusetzen mit Gewerbegebieten, von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) um mehr als
10 dB(A) tiberschritten werden.

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, an den der Hans-Bockler-StraBBe und des Bert-
hold-Beitz-Boulevards zugewandten Gebaudeseiten nur nicht zu 6ffnende Fenster und me-
chanische Liiftungen zu verwenden. Was hier aufgrund der vorgesehenen Nutzung (Biiro-
und Verwaltungsgebiude) auch vertretbar ist.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass (unter Voraussetzung der Umsetzung der erforderli-
chen SchallschutzmaBnahmen) dem Ziel einer Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkun-
gen durch die im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4/11 vorgesehenen Planung nach § 1
BImSchG hinsichtlich des Lairmschutzes ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Zur Feinstaubproblematik siehe Punkt 3.2.5 (Lufthygiene)
Ortsbild/Erholung:

Beeintrachtigungen fiir die Naherholung werden durch die Umsetzung der Planung nicht
eintreten.
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3.2.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft

Auf den Flachen des Plangebietes haben sich zum tiberwiegenden Teil waldartige Gehdlzbe-
stdnde mit Pioniergehdlzen entwickelt. Die Baume im Plangebiet weisen vorwiegend ein ge-
ringes Alter auf. Vier markante Altholz-Bdume wachsen verstreut im Gebiet. Kleinflachig
finden sich Baumgruppen, Gebiische und ruderale Grasfluren.

Brombeeren, Sommerflieder und Japan-Knéterich wachsen im Bereich offener Brachfla-
chen, die zumeist am Rand der Gewerbeflachen liegen. Als charakteristische Arten kommen
Nachtkerze, Natterzunge und Kanadisches Berufskraut vor. Die Flachen liegen vorwiegend
im Stidwesten. Daneben kénnen auch Ruderalfluren nur liickenhaft auf offenen, teilbefes-
tigten Flachen vorhanden sein.

Die versiegelten und teilversiegelten Flichen umfassen drei industriell genutzte Gebaude,
einen Parkplatz im Zentrum des Plangebietes, einige Stell- und Lagerflachen sowie die
Hans-Bockler-StraBe im Osten. Westlich des Parkplatzes befindet sich ein gemauerter Tun-
nel, der im hinteren Bereich mit Spritzbeton verkleidet ist und nach 80 m nicht mehr be-
gehbar ist.

Der zum Bebauungsplanentwurf erstellte Landschaftspflegerische Begleitplan kommt zu
dem Ergebnis, dass anlagebedingt Biotoptypen mit unterschiedlichen Wertigkeiten bean-
sprucht werden miissen. Von untergeordneter Bedeutung ist die groBflachige Inanspruch-
nahme von bereits versiegelten Bereichen im Plangebiet. Die im Zuge des Vorhabens bean-
spruchten Griinanlagen, Boschungen und Brachflachen haben eine untergeordnete Wertig-
keit fiir die Tier- und Pflanzenwelt. Der Lebensraum bzw. Funktionswertverlust ist als relativ
gering zu bewerten.

Des Weiteren werden Gehdlze mit mittlerer und hoher Wertigkeit in Anspruch genommen.
Die Realisierung des 3. Bauabschnittes des Berthold-Beitz-Boulevards erfolgt im Bereich
von ehemals baulich und verkehrlich genutzten Flachen, so dass die Planung dem Grundsatz
des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden, der Wiedernutzbarma-
chung von Flichen und der Realisierung von MaBnahmen der Innenentwicklung entspricht.
Insbesondere aus dem Luftbild von 1943 wird ersichtlich, dass der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes in der Vergangenheit bereits vollstandig baulich oder verkehrlich genutzt
wurde, so dass Eingriffe in die urspriinglichen Vegetationsbestinde bereits stattgefunden
haben. Unter Anwendung des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB sind die Eingriffe also bereits vor
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist demnach nicht erforderlich.”

In der Artenschutzpriifung wurde gepriift, ob Verbotstatbestinde gem. § 44 Abs. 1
BNatSchG durch die Realisierung des Planvorhabens verwirklicht werden und ob ein Aus-
nahmeverfahren erforderlich wird.

Unter Beriicksichtigung der Abfrage des Messtischblattes 4508 Essen und der Befunde aus
der faunistischen Kartierung wurden die betroffenen Arten aus insgesamt 31 Tierarten der
Artengruppen Saugetiere, Vogel, Amphibien und Reptilien ermittelt.

Aufgrund der naturrdumlichen Ausstattung des Plangebietes lag der Schwerpunkt der Be-
trachtungen bei den Kulturfolgern. Potenzielle Vorkommen wurden im Rahmen des Vorsor-
geprinzips in einem Worst-Case-Szenario betrachtet. Es wurden die Fledermausarten Breit-
fliigelfledermaus, GroBer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwerg-
fledermaus aufgrund der Nachweise ndher betrachtet. Es wurden keine dauerhaften Fle-
dermausquartiere nachgewiesen. Erhebliche Stérungen der dkologischen Funktionen im
raumlichen Zusammenhang sind nicht zu erwarten. Da somit keine Verbotstatbestande fiir
planungsrelevante Fledermausarten gemaB § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Abs. 5
BNatSchG verwirklicht werden, ist eine weitergehende Priifung der Ausnahme gemaB § 45
Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich.

Die Abfrage des Messtischblattes ergab das potenzielle Vorkommen von 18 Brutvogelarten.
Lediglich der Sperber wurde als méglicher Nahrungsgast aus der Umgebung beobachtet.
Horstbaume wurden in den Baumbestidnden im Plangebiet nicht nachgewiesen. Es liegen
keine Hinweise auf essenzielle Nahrungshabitate planungsrelevanter europaischer Vogelar-
ten vor.

Da somit keine Verbotstatbestande fiir Nahrungsgiste gem. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 5 BNatSchG verwirklicht werden, ist eine weitergehende Priifung der Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass bei den sonsti-
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

gen europdischen Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfahigkeit und des landesweit glinsti-
gen Erhaltungszustandes (,Allerweltsarten”) bei Eingriffen unter Beachtung allgemeiner
Vermeidungsvorschriften (z. B. zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze) nicht
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoBen wird und somit keine erheblichen
Beeintrachtigungen der Planung auf diese Arten ausgehen.

Verbotstatbestinde gem. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG werden nicht ver-
wirklicht. Somit ist eine weitergehende Priifung der Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG
nicht erforderlich.

Schutzgut Boden

Das komplette Areal ist von langjahriger, sehr intensiver industrieller Nutzung mit entspre-
chend massiven Eingriffen in den Boden gekennzeichnet. Naturnahe schiitzenswerte Boden
sind dort auch ansatzweise nicht mehr anzutreffen.

Basierend auf den Ergebnissen der durchgefiihrten Untersuchungen ist festzustellen, dass es
sich bei den festgestellten Bodenverunreinigungen um kleinrdumige, an lokale Schadstoff-
herde gebundene Belastungen handelt.

Die im Bereich der Rammkernbohrung RKB 87 festgestellten mit Kohlenwasserstoffen ver-
unreinigten Bodenpartien befinden sich in einem Auftragsbereich der Trasse. Aufgrund der
Tiefenlage der Verunreinigung ist eine Gefahrdung fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch
nicht zu besorgen. Diese Verunreinigung kann im Untergrund verbleiben.

Die im weiteren geplanten Trassenverlauf festgestellten, voraussichtlich an kleinraumige
Schadstoffherde gebundenen Bodenverunreinigungen sind entsprechend ihrer abfalltechni-
schen Einstufung zu entsorgen.

Um einen fachgerechten Umgang mit den bereits festgestellten sowie der eventuell noch
im Untergrund vorhandenen, im Rahmen des Untersuchungsrasters nicht identifizierten
Bodenverunreinigungen zu gewahrleisten, ist eine gutachterliche Uberwachung des Aus-
hubs vorzusehen. Vor Beginn der BaumaBnahme ist dem Umweltamt ein entsprechendes
Entsorgungskonzept vorzulegen.

Aus bodenmechanischer Sicht und basierend auf den Ergebnissen der Untersuchungen wer-
den die beim Abtrag anfallenden Anschittungsmaterialien zur Wiederverwendung im Be-
reich der Geldndeanfiillungen und zur Herstellung eines Erdplanums als weitgehend geeig-
net angesehen.

Soweit im Zuge der Umsetzung der Planung schadstoffhaltige Boden entsorgt oder gesi-
chert werden, verbessert sich die Bodenqualitat.
Die Durchfiihrung der Planung stellt keine Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden dar.

Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden. Soweit im Zuge der Umsetzung
der Planung schadstoffhaltige Béden entsorgt oder gesichert werden verbessert sich die
Qualitat des Grundwassers.

Den Grundsitzen des vorsorgenden Grundwasserschutzes folgend sollten die Oberflachen
der durch Abtrag- und Auffiillung hergestellten Boschungsflanken mittels Bitumenan-
spritzung versiegelt werden. AnschlieBend kann hier dhnlich zu den bisherigen Bauab-
schnitten des Berthold-Beitz-Boulevards die Abdeckung mit Rekultivierungsboden erfolgen.
Die Durchfiihrung der Planung hat keine Beeintrachtigungen des Schutzqutes Wasser zur
Folge.

Schutzgut Luft / Lufthygiene

Das Verfahrensgebiet liegt in der mit Wirkung ab dem 01.01.2012 eingerichteten zusam-
menhdngenden, groBrdumigen Umweltzone Ruhrgebiet, in der ein Fahrverbot fiir alle Fahr-
zeuge besteht, die nicht tber ein in der Umweltzone zugelassene Plakette verfiigen bzw.
nicht von dem Verkehrsverbot ausgenommen sind.
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Das Verfahrensgebiet selbst ist bislang hinsichtlich Kfz-bedingter Luftschadstoffe unauffal-
lig. Stickstoffdioxid (NO,)-Belastungsschwerpunkte sind jedoch in der Nachbarschaft zum
Planungsraum im Einmiindungsbereich von Frohnhauser Stra3e, Westendhof und Westend-
straBe sowie auf der Hans-Bockler-StraBBe zwischen Frohnhauser StraBe und Schwanen-
kampstraBBe vorhanden.

Mit Realisierung des Vorhabens wird eine Verdnderung der lufthygienischen Verhaltnisse im
Umfeld der neuen StraBe durch eine Umverteilung des Verkehrs eintreten. Das Gutachten
Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplanentwurf Nr. 4/11 Berthold-Beitz-
Boulevard, 3. Bauabschnitt in Essen” (Peutz Consult, Dortmund, 13.05.2013) kommt zu fol-
genden Ergebnissen:

.Es sind Luftschadstoffausbreitungsberechnungen fiir die relevanten Luftschadstoffe Fein-
staub (PM;o und PM, ;) und Stickstoffdioxid (NO,) durchgefiihrt worden.

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen fiir Feinstaub (PM;,) zeigen eine deutliche Ein-
haltung des Jahresmittelwertes von 40 ug/ms3 an allen betrachteten Immissionsorten mit
maximal 29,8 pg/m3 (Immissionsorte 8 und 10, FriedrichstraBe 38 und KruppstraBe 30) im
.Nullfall 2020" und maximal 32,2 pg/m3 (Immissionsort 10, KruppstraBe 30) im ,Planfall
2020" sowie im gesamten Untersuchungsgebiet.

An den Immissionsorten 1, 2, 8 und 10 (Teilabschnitte der Frohnhauser StraBe und Fried-
richstraBe) liegen im ,Nullfall 2020" und ,Planfall 2020" gemaB der abschitzenden Formel
der Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen ohne und mit lockerer Randbe-
bauung - RLuS 2012 mehr als 35 Uberschreitungstage mit einem Tagesmittelwert > 50,0
ug/m3 Feinstaub (PM;) vor. Somit wird das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV fiir Feinstaub
(PM0) hier nicht eingehalten.

GemaB RLuS 2012 liegen mehr als 35 Uberschreitungstage bereits ab einem Jahresmittel-
wert von 27,0 pg/m3 vor. Altere Verfahren gingen erst ab einem Jahresmittelwert von ca. 30
ug/m3 von mehr als 35 Uberschreitungstagen aus. Somit ergibt die Formel gemiB RLuS
2012 strengere Ergebnisse. Jedoch lagen auch nach den alteren Verfahren an den Teilab-
schnitten der Frohnhauser StraBe und FriedrichstraBe mehr als 35 Uberschreitungstage vor.
Der ab 2015 ohne Toleranzmarge giiltige Jahresmittelwert fiir Feinstaub (PM,5) von 25,0
ug/ms3 wird an allen betrachteten Immissionsorten mit maximal 17,2 pg/ms3 (Immissionsort
8, FriedrichstraBe 38) im ,Nullfall 2020" und maximal 17,6 ug/m3 (Immissionsorte 8 und 10,
FriedrichstraBe 38 und KruppstraBe 30) im ,Planfall 2020" sowie im gesamten Untersu-
chungsgebiet deutlich eingehalten.

Der Jahresmittelwert fiir Stickstoffdioxid (NO,) von 40 pg/ms3 im ,Nullfall 2020" mit 40,4
ug/m3 (Immissionsort 8, FriedrichstraBe 38) leicht und im ,Planfall 2020" mit 44,7 ug/m3
und 44,9 ug/m3 (Immissionsorte 8 und 10, FriedrichstraBe 38 und KruppstraBe 30) deutlich
tiberschritten. An den Immissionsorten 1 und 10 (Frohnhauser StraBe 108 und KruppstraBe
30) liegen dann im ,Planfall 2020" erstmals Uberschreitungen des Jahresmittelwertes vor.
An allen betrachteten Immissionsorten liegen im ,Nullfall 2020" und ,Planfall 2020" maxi-
mal 8 Uberschreitungsstunden mit einem Stundenmittelwert > 200,0 pug/m3 Stickstoffdioxid
(NO,) vor. Somit wird das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV fiir Stickstoffdioxid (NO,)
deutlich eingehalten.

Durch die Planungen zum ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt” kommt es im Unter-
suchungsgebiet auf den neu geplanten StraBenabschnitten sowie den StraBen Berthold-
Beitz- Boulevard, 2. Bauabschnitt, HachestraBe und FriedrichstraBe zu Zunahmen der Ver-
kehrsmengen.

Auf den StraBen Frohnhauser StraB3e, SchederhofstraBe und Hans-Bdckler-Stra3e wird der
Verkehr durch den ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt" entlastet.

Analog hierzu verhalten sich die Emissionen und Immissionen aus dem StraBenverkehr. An
StraBenabschnitten mit Verkehrsmengensteigerungen ergeben sich Erh6hungen der Fein-
staub-(PM;o)-Immissionen von bis zu 2,6 pug/ms3, der Feinstaub-(PM,s)-Immissionen von bis
zu 0,6 pug/m3 und der Stickstoffdioxid-(NO,)-Immissionen von bis zu 5,4 pg/m3 im Jahres-
mittel.
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In Bezug auf das Kurzzeitkriterium fiir Feinstaub (PM,,), also die Anzahl der Uberschrei-
tungstage mit Konzentrationen von mehr als 50 pg/m3 im Tagesmittel ergeben sich Zunah-
men der Anzahl Uberschreitungstagen. Mehr als 35 Uberschreitungstage liegen dabei so-
wohl im ,Nullfall 2020" wie auch im ,Planfall 2020" an Abschnitten der Frohnhauser Stra-
Be, KruppstraBe und FriedrichstraB3e vor.

Im ,Nullfall 2020" vorhandene Uberschreitungen des Jahresmittelwertes fiir Stickstoffdioxid
im Bereich der FriedrichstraBBe werden im ,Planfall 2020" verschlechtert und neue Bereiche
mit erstmaligen Uberschreitungen des Jahresmittelwertes im Bereich der Frohnhauser Stra-
Be und KruppstraBe kommen hinzu.

An StraBBenabschnitten mit Verkehrsentlastungen aber auch Bereichen mit einer Verbesse-
rung des Verkehrsflusses durch zusatzliche Fahrstreifen kommt es zu Verringerungen der
Luftschadstoffimmissionen fiir Feinstaub-(PM;,) von bis zu -0,9 pg/m3, der Feinstaub-
(PM,5) von bis zu -0,2 pg/m3 und der Stickstoffdioxid-(NO,) von bis zu -2,0 pg/m3 im Jah-
resmittel.”

Uberschreitungen von Grenzwerten der EU-Luftqualitdtsrahmenrichtlinie haben im Ruhrge-
biet seit 2005 zur Aufstellung von Aktions- und Luftreinhalteplanen gefiihrt. Damit wurde
ein breites MaBnahmenspektrum zur Verringerung der Immissionsbelastung festgeschrie-
ben, die sich auf die Sektoren Gewerbe/Industrie, Energie und Verkehr beziehen.

Eine der wesentlichen Quellen fiir die hohe Luftbelastung in der Region stellt der Verkehr
dar. MaBnahmen, wie die Einrichtung der Umweltzonen im Ruhrgebiet oder werktagliche
Verkehrsbeschrankungen (B224/Gladbecker StraBe, A40/Essen-Frillendorf) haben gezeigt,
dass diese zwar eine Wirkung entfalten, die Vorgaben der EU bisher aber nicht an allen
Standorten dauerhaft eingehalten sind. Die Messdaten des LANUV weisen darauf hin, dass
liber die bisherigen Aktivitaten hinaus weitere MaBnahmen gefunden werden miissen, um
die Luftqualitatsziele der EU zu erreichen. Dariiber hinaus muss bei verkehrlichen MaBnah-
men auch deren Einfluss auf das weitrdumige Straennetz und die Entwicklung der Larm-
belastung gepriift werden.

Mit Umsetzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet sind die Moglichkeiten der Kommunen
zur Verringerung der Luftbelastung zunachst ausgeschopft. Zahlreiche Projekte sind mittel -
bis langfristig angelegt. Auch die groBten Effekte der Umweltzone Ruhrgebiet werden sich
erst in den Messergebnissen der Jahre 2015 ff. zeigen.

Allgemein setzt sich die Belastung durch Luftschadstoffe im StraBenraum zusammen aus
Beitragen durch den StraBenverkehr, den tibrigen Quellgruppen (Schifffahrt, Schienenver-
kehr, Flugverkehr, Offroad-Verkehr, Kleinfeuerung, Industrie, Landwirtschaft) und der regi-
onalen Hintergrundbelastung. Die Summe aus der regionalen Hintergrundbelastung, der
Anteile aller Gbrigen Quellgruppen sowie des StraBenverkehrs im librigen Stadtgebiet ist die
Gesamthintergrundbelastung.

Den gréBten Anteil an der PM,o-Gesamtbelastung nimmt mit tiber 60 % der sogenannte
Jregionale Hintergrund” ein. Dabei handelt es sich um eine in ihrer genauen Zusammen-
setzung nicht eindeutig bestimmbare Mischung von unterschiedlichen Verursachern. I. d. R.
sind dies Schadstoffbelastungen, die iber groBe Entfernungen durch meteorologische Ein-
fliisse zugetragen werden und die - das ist entscheidend- nicht unmittelbar durch gezielte
MaBnahmen bekdmpft werden konnen. Aber auch die bekannten Schadstoffquellen Indust-
rie und Verkehr geben einen nicht messbaren Teil ihrer Emissionen in den regionalen Hin-
tergrund ab, so dass hierdurch das nicht mehr bestimmten Verursachern zuzuordnende Ge-
misch entsteht.

Um die Entwicklung der regionalen Hintergrundbelastung in Deutschland bis zum Jahr
2015 zu ermitteln, wurden Berechnungen mit einem komplexen Aerosol-Chemie-Transport-
Modell (EURAD-Modell) durchgefiihrt.

Die mittlere Anderung des regionalen Hintergrundniveaus fiir Nordrhein-Westfalen wurde
bestimmt, indem die Anderung des regionalen Hintergrundniveaus (Differenz der Jahre
2015 und 2009) tiber die Fliche von Nordrhein-Westfalen gemittelt wurde.

Die so ermittelte mittlere Anderung des regionalen NO,-Hintergrundniveaus in NRW be-
tragt -2,5 ug/m3 (-5 ug/m3 NOy). Bezogen auf den Feinstaub PM;, ergeben sich Abnahmen
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der regionalen Hintergrundbelastung im Mittel um -1,2 ug/m3 bezogen auf das Jahresmit-
tel, entsprechend einer Anzahl von -4 Uberschreitungstagen.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die Einrichtung einer griinen Umweltzone die Luft-
qualitdt weiter verbessert. Bei der Feinstaubbelastung hat sich gezeigt, dass auch geringe
Riickgdnge beim Jahresmittelwert zu einer oft Gberproportionalen Abnahme der Anzahl von
Uberschreitungstagen fiihren und damit das grenzwertrelevante Kriterium deutlich redu-
ziert wird.

Fiir eine langfristig erfolgreiche und nachhaltige Luftqualititsstrategie sind Regelungen auf
europaischer Ebene erforderlich, die zu einer wirkungsvollen Minderung insbesondere der
Hintergrundbelastung fiihren.

Um die Grenzwerte einzuhalten, ist es auf Dauer erforderlich, die Hintergrundbelastung
insgesamt zu verringern. Eine groBe Anzahl von MaBnahmen des Luftreinhalteplans zielt
darauf ab, jedoch kann damit erst mittelfristig eine Wirkung erzielt werden. Hierzu gehoren
u. a. die Begriinung von Dichern und Fassaden, die Starkung von OPNV und Radverkehr, die
Forderung von Carsharing und Pendlernetz, die Umriistung der stidtischen Fahrzeugflotte.
Aus den Analysen der lufthygienischen Situation hat sich ergeben, dass insbesondere der
StraBenverkehr maBgeblich zu den lokalen Luftschadstoffbelastungen beitragt.

Regional unterschiedlich leisten auch die tbrigen Verursacher zum Teil deutliche Beitrage.
Neben der weiteren Reduzierung der Emissionen aus letztgenannten Quellen miissen daher
insbesondere die Kraftfahrzeugemissionen reduziert werden - sei es durch Fahrverbote wie
z.B. im Zusammenhang mit der Umweltzonenregelung oder durch ein entsprechendes Mo-
bilitatsmanagement. Die Umweltzone Ruhrgebiet nimmt als einheitliche, groBflachige und
zusammenhidngende MaBnahme eine Sonderstellung ein. Sie soll durch eine Beschleuni-
gung der Flottenmodernisierung eine verstarkte Reduzierung der Fahrzeugemissionen be-
wirken (Flottendurchdringung mit Euro 6/VI-Fahrzeugen).

Der Ausbau von Bus und Bahn und die Forderung des Radverkehrs sind grundsatzliche Ziele
sowohl der Landesverkehrsplanung als auch der Stadt Essen (Integriertes Energie- und Kli-
makonzept der Stadt Essen (IEKK)).

Laufende Verbesserung und Forderung des OPNV-Angebots in Essen, u.a. durch:

¢ Einsatz moderner und emissionsarmer Niederflurwagen bei Bus und Bahn

® Anpassung der Buslinien an die Nachfrage

® Nachriistung von Haltepunkten mit Aufziigen

e Marketingkampagne ,Klimahelden" (ausgezeichnet u.a. als ,Climate Star 2007"
Forderung des Radverkehrs u.a. durch:

® Ausbau des Hauptroutennetz Radverkehr

Neubau von Radwegerouten im Griinen, u.a. auf ehemaligen Bahntrassen

Verbesserung der Infrastruktur fiir Radfahrer wie Haltebiigel,

Verbesserung neuralgischer Gefahrenpunkte flir Radfahrer

Ausschilderungen, Marketing und Veranstaltungen fiir Radfahrer/innen

MaBnahmen zur Energieeffizienz (IEKK)
® Modernisierung des Gebdudebestandes
® Forderung des Einsatzes erneuerbarer Energien

Wie anhand des Gutachtens festzustellen ist, liegen an Abschnitten der FriedrichstraBe, der
KruppstraBe und der Frohnhauser StraBe Uberschreitungen vor.

Im Bereich der Friedrich- und der KruppstraB3e ist allerdings keine Wohnbebauung betrof-
fen. Hier kann auch nach Umsiedlung der WAZ durch eine StraBenraumverbreiterung eine
Verbesserung erreicht werden.

Im Bereich der Frohnhauser StraB3e, hier ist Wohnbebauung betroffen, ist zu untersuchen,
ob durch verkehrslenkende MaBnahmen (Herausnahme des Rechtsabbiegers in der Martin-
Luther-StraBe) und Ausbau der StraBenbahnlinie die Verkehrsbelastung und somit auch die
Luftschadstoffe gesenkt werden kénnen. (Anm.: Das hiangt von der StraBengeometrie und
der Pflanzdichte der Baume ab. Es besteht die Gefahr, dass hierdurch die Belliftung der
StraBe reduziert wird!)
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3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

Aufgrund der konkreten MaBnahmen des Luftreinhalteplans und anderen genannten Mal3-
nahmen kann davon ausgegangen werden, dass im Zeitpunkt der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes die MaBnahmen bereits so greifen, dass trotz der planbedingten Zusatzbelas-
tung die Werte eingehalten werden kénnen.

Schutzgut Klima (Klimaschutz und Klimafolgeanpassung)

Bei Fortsetzung der in den ersten Teilabschnitten des Berthold-Beitz-Boulevards zu realisie-
renden straBenbegleitenden Begriinung bzw. Allee im Kontext mit den planungsrechtlichen
Festsetzungen zur weiteren Begriinung ist eine Verschlechterung der lokalklimatischen Ver-
héltnisse nicht zu erwarten.

Fiir das Schutzgut Klima sind mit Planrealisierung keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzgut Kultur und Sachgliter

Fiir die Belange des Denkmalschutzes ist zu beachten, dass Zeugnisse der historischen Nut-
zung des Plangebietes sich heute im Wesentlichen unterhalb des Gelandeniveaus finden.
Fiir den Gesamtbereich des Krupp-Girtels liegt eine industriehistorische Recherche vor, eine
sogenannte ,multitemporale Untersuchung”, die den Nachweis gefiihrt hat, dass die gesam-
te Flache des Krupp-Giirtels vor und nach den Zerstérungen durch Kriegseinwirkungen,
teilweise mehrfach eine Uberbauung erfahren hat. Daraus ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit zu schlieBen, dass aufgrund dieser Tatsache auch die untertagigen Uber-
reste mit bodendenkmalpflegerischer Relevanz weitestgehend zerstort sind. Moglicherweise
sind bei Bodenbewegungen Relikte anzutreffen, die dokumentiert und ggf. geborgen oder
gesichert werden kdnnen.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Die Komponenten des Naturhaushaltes sind durch ein komplexes Beziehungsgefiige ge-
kennzeichnet. Vorhabenbedingte Verdnderungen der Auspragung einzelner Schutzglter
kdnnen aufgrund dieses Beziehungsgefiiges indirekt zu Zustandsverdanderungen auch ande-
rer Schutzguter fuhren.

Wechselwirkungen bzgl. der inneren Zusammenhange zwischen den verschiedenen Schutz-
giitern, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung von Funktionen fiihren konnten, sind
nicht zu erwarten, soweit sie die bereits unter den jeweiligen Schutzgiitern beschriebenen
Effekte Gberschreiten.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung (Nullvariante)

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung hitten in weiten Teilen des Plangebietes bauliche Anla-
gen verschiedenster Art auf der Grundlage des § 34 BauGB Anspruch auf Genehmigung. Das
Gebiet wiirde sich weiterhin als eher minderwertiger Industrie- und Gewerbestandort ein-
wickeln, mit negativen Folgen fiir das Image, das Stadt- und Landschaftsbild und auf die
naturrdumliche Ausstattung.

Zusammenfassende Bewertung und Abwagungsgrundsadtze

Der Abgleich der Planung mit der Nullvariante (Beibehaltung der heutigen Situation) zeigt,
dass bei Verzicht auf die Bauleitplanung in der vorgesehen Form tendenziell die Vorbelas-
tungen der Schutzglter unverandert fortbestehen. Unter Umweltschutzgesichtspunkten ist
die Planung daher dem planungsrechtlichen Status-Quo vorzuziehen.

Mit Ausnahme der Schutzgiiter Luft / Lufthygiene und Pflanzen und Tiere sind die Auswir-
kungen des Bebauungsplanes nach derzeitigem Kenntnisstand grundsatzlich positiv zu be-
urteilen bzw. als neutral einzustufen.

Beim Schutzqut Pflanzen und Tier kann der Eingriff in den Baumbestand aber vollstindig
kompensiert werden.

Beim Schutzgut Luft / Lufthygiene kann davon ausgegangen werden, dass im Zeitpunkt der
Umsetzung des Bebauungsplanes die konkreten MaBnahmen des Luftreinhalteplans und der
anderen genannten MaBnahmen bereits so greifen, dass trotz der planbedingten Zusatzbe-
lastung die Werte eingehalten werden kdnnen.
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Artenschutzrechtliche Aspekte wurden detailliert untersucht und bewertet. Da durch das
Vorhaben keine Tatbestdnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfiillt werden, ist eine Priifung der
Voraussetzungen fiir eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7
BNatSchG nicht erforderlich. Projektbedingt kommt es zudem nicht zu einer Zerstérung von
Biotopen (Habitaten), die fiir die vorkommenden streng geschiitzte Tierarten des Anhangs
IV der FFH-RL und die streng geschiitzten europdischen Vogelarten nicht ersetzbar sind.

Die Gerduschimmissionen durch Verkehrs- und Gewerbeldrm und ggf. zu beriicksichtigende
Vorbelastungen wurden ebenfalls gutachterlich untersucht. Insgesamt ist davon auszuge-
hen, dass (unter Voraussetzung der Umsetzung der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen)
dem Ziel einer Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen durch die im Geltungsbereich
des B-Plans Nr. 4/11 vorgesehenen Planung nach § 1 BImSchG hinsichtlich des Lérmschut-
zes ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Ein fachgerechter Umgang mit den aus der industriellen Vornutzung maoglichen Bodenbe-
lastungen wird Uiber eine entsprechende Baubegleitung durch einen Fachgutachter sowie
durch ein Entsorgungskonzept sichergestellt.

Die Planung steht insgesamt im Einklang mit den stddtebaulichen Zielsetzungen im Ent-
wicklungsgebiet Krupp-Guirtel der Stadt Essen.

4, Methoden der Umweltpriifung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung

Der Umweltpriifung liegen die in Kapitel VI.4.1 verzeichneten Gutachten zugrunde, die je-
weils auf Grundlage aktueller fachlicher Anforderungen erstellt und durch die jeweils zu-
stdndigen Fachamter gepriift wurden. Es wurden dazu die neuesten jeweils verfligbaren Da-
tengrundlagen verwendet bzw. dort, wo die Datengrundlagen nicht hinreichend waren, er-
ganzende Erhebungen vorgenommen. Die Prognose-Modelle fiir immissionsokologische
Fragestellungen sind in den diesbeziiglichen Gutachten genauer erldutert. Unter Zugrunde-
legung der Aussagen in den verzeichneten Gutachten ergaben sich keine Schwierigkeiten
bei der Ermittlung der im Rahmen der Planung zu behandelnden Fragestellungen.

Fiir die einzelnen Schutzgliter sind im Rahmen der Fachgutachten die folgenden techni-
schen Verfahren angewandt worden:

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Essener Modell; ADAM NOHL VALENTIN

Verwaltungsvorschrift Artenschutz (Rd. Erl. d. Ministeriums fiir Umwelt und Natur-schutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13.04.2010)

Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und Verminderung

Gemeinsamer Rd. Erl. des Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, des Ministeriums fiir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
und des Ministeriums fiir Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport; Ministerialblatt NRW -
Nr. 64 vom 02.11.2000

Schutzgut Boden
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung; Abfalle, Bodenbelastungen TR-LAGA

Schutzgut Luft und Klima

Technische Anleitung (TA) Luft; Klimaanalyse Stadt Essen

39. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Gber
Luftqualitdtsstandards und Emissionshdchstmengen (39. BImSchV)

Handbuch fiir Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs (HBEFA, Hrsg. Umweltbundesamt)

Schutzgut Mensch

Technische Anleitung (TA) Larm, DIN 18005; 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-Schutzverordnung) BImSchV

DIN 4150 ,Erschiitterungen im Bauwesen";

Erschiitterungserlass; Gem. Runderlass des Ministeriums fiir Umwelt und Natur-schutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen u.a., IV A6 -46-63- vom
31.7.2000 und Anderung durch gem. Rd. Erl. V-5-882) (VNr. 6/03) vom -4.11.2003
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5. MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf
Grund der Durchfiihrung des Bauleitplanes eintreten kdnnen, zu liberwachen. So sollen ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen friihzeitig ermittelt werden,
um geeignete AbhilfemaBnahmen ergreifen zu konnen. (Umwelt-) Behorden sind gem. § 4
Abs. 3 BauGB zur Unterrichtung der Gemeinde verpflichtet, sofern ihnen Erkenntnisse liber
derartige Umweltauswirkungen bei der Durchfiihrung des Bauleitplanes vorliegen.

Die Realisierung von KompensationsmaBnahmen (Ersatzpflanzungen), zusétzlich deren dau-
erhafter Bestand und die Pflege sind regelmaBig zu liberpriifen. Da es sich um StraBenbiu-
me handelt, ist dies im Rahmen der kommunalen Baumkontrolle sichergestellt.

Fiir das Schutzgut Boden sind weitere, tlw. baubegleitende Untersuchungen erforderlich, da
abschlieBende Erkenntnisse im Vorfeld der MaBnahme nicht gewonnen werden kdnnen.
Durch die Lage des Plangebietes innerhalb der Umweltzone Ruhrgebiet unterliegt das
Schutzgut Luft bzw. die Luftqualitit bereits einer Uberwachung. Fiir das Schutzgut Klima
sind bei Planrealisierung weder erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten noch bestehen
Prognoseunsicherheiten. Ein spezielles, Giber die allgemeine Umweltbeobachtung hinaus ge-
hendes Monitoring ist somit fiir dieses Schutzgut nicht erforderlich.

Im Hinblick auf die anderen Schutzglter wurde kein Bedarf an MonitoringmaBBnahmen
mitgeteilt.

6. Zusammenfassung des Umweltberichtes

Kurzbeschreibung des Vorhabens:
Es ist die Fertigstellung des Berthold-Beitz-Boulevards durch den 3. Bauabschnitt geplant.

Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes:

Bauleitplane sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen-
uber kiinftigen Generationen in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende
sozialgerechte Bodennutzung gewahrleisten. GemaB § 1 Abs.6 und § 1a BauGB sind insbesondere zu
beriicksichtigen:

- Die Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden.

- Die Eingriffsvermeidung: Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfihigkeit des Naturhaushalts (Ein-
griffsregelung nach BNatSchG) mit Regelungen zum Ausgleich (iiber Darstellungen, Festsetzungen
oder Vertrige).

Ebenso sind zu berticksichtigen die Ziele:

- des Bundesnaturschutzgesetzes

- des Bundes-Bodenschutzgesetzes

- des Wasserhaushaltsgesetzes

- des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

- Technische Anleitung Luft (TA Luft)

- Technische Anleitung Larm (TA Lirm)

Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Essen ist ebenfalls zu beachten.

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes::

Das Plangebiet ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch groBe, z. T. mit Gehdlzen bestandene
Brachfldchen und unterschiedlich stark versiegelte Hof- und Lagerflachen.
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Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung sowie
geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich:

Schutzgiiter

Kurzerlauterung

1. Schutzgut Mensch, seine
Gesundheit und Bevolkerung

Durch den StraBenverkehr ergibt sich an 4 Gebauden im Unter-
suchungsgebiet ein grundsatzlicher Anspruch auf Schallschutz-
maBnahmen infolge Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
nach § 2 der 16. BImSchV. Insgesamt ist davon auszugehen, dass
(unter Voraussetzung der Umsetzung der erforderlichen Schall-
schutzmaBnahmen) dem Ziel einer Vermeidung schadlicher Um-
welteinwirkungen nach § 1 BImSchG hinsichtlich des Larmschut-
zes ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Im Sonstigen Sondergebiet sind an den der Hans-Bockler-StraB3e
und des Berthold-Beitz-Boulevards zugewandten Gebaudeseiten
ebenfalls SchallschutzmaBnahmen erforderlich.

Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

2. Schutzgut Tiere und Pflanzen
sowie biologische Vielfalt
und Landschaft

Von untergeordneter Bedeutung ist die groB3flachige Inanspruch-
nahme von bereits versiegelten Bereichen im Plangebiet. Die
beanspruchten Griinanlagen, Béschungen und Brachflachen ha-
ben eine untergeordnete Wertigkeit fiir die Tier- und Pflanzen-
welt. Der Lebensraum bzw. Funktionswertverlust ist als relativ
gering zu bewerten.

Unter Anwendung des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB sind die Eingriffe
also bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist demnach nicht erforderlich.

Es wurden keine dauerhaften Fledermausquartiere nachgewiesen.
Erhebliche Storungen der 6kologischen Funktionen im raumli-
chen Zusammenhang sind nicht zu erwarten.

Es liegen keine Hinweise auf essenzielle Nahrungshabitate pla-
nungsrelevanter europdischer Vogelarten vor.

Es wird davon ausgegangen, dass bei den sonstigen europdischen
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfahigkeit und des landesweit
glinstigen Erhaltungszustandes (,Allerweltsarten”) bei Eingriffen
unter Beachtung allgemeiner Vermeidungsvorschriften (z. B. zeit-
liche Beschrankung zum Entfernen der Geholze) nicht gegen die
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoBen wird und somit
keine erheblichen Beeintrachtigungen der Planung auf diese
Arten ausgehen.

3. Schutzqut Boden

Das komplette Areal ist von langjahriger, sehr intensiver industri-
eller Nutzung mit entsprechend massiven Eingriffen in den Bo-
den gekennzeichnet. Naturnahe schiitzenswerte Béden sind dort
auch ansatzweise nicht mehr anzutreffen.

Es wurden Bodenverunreinigungen festgestellt. Hierbei handelt
es sich um kleinrdumige, an lokale Schadstoffherde gebundene
Belastungen. Um einen fachgerechten Umgang mit den bereits
festgestellten sowie der eventuell noch im Untergrund vorhan-
denen, im Rahmen des Untersuchungsrasters nicht identifizierten
Bodenverunreinigungen zu gewahrleisten, ist eine gutachterliche
Uberwachung des Aushubs vorzusehen.

Soweit im Zuge der Umsetzung der Planung schadstoffhaltige
Boden entsorgt oder gesichert werden, verbessert sich die Bo-
denqualitat.

Die Durchfiihrung der Planung stellt keine Beeintrachtigung des
Schutzgutes Boden dar.
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4. Schutzgut Wasser Oberflachengewdsser sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Die Durchfiihrung der Planung hat keine Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Wasser zur Folge.

5. Schutzgut Luft Mit Realisierung des Vorhabens wird eine Veranderung der luft-
hygienischen Verhaltnisse im Umfeld der neuen StraBe durch
eine Umverteilung des Verkehrs eintreten.

Hierbei kommt es zu Erhéhungen der Feinstaub- und Stickstoff-
dioxid-Immissionen, insbesondere an der Frohnhauser StraB3e, der
FriedrichstraBe und der KruppstraBe, wo die Grenzwerte {iber-
schritten werden.

Aufgrund der konkreten MaBnahmen des Luftreinhalteplans und
anderer MaBnahmen kann davon ausgegangen werden, dass im
Zeitpunkt der Umsetzung des Bebauungsplanes die MaBnahmen
bereits so greifen, dass trotz der planbedingten Zusatzbelastung
die Werte eingehalten werden kdnnen.

6. Schutzgut Klima Fiir das Schutzgut Klima sind mit Planrealisierung keine Beein-
trachtigungen zu erwarten.

7. Schutzgut Kultur- und Sach- | Fiir die Belange des Denkmalschutzes ist zu beachten, dass Zeug-
gliter nisse der historischen Nutzung des Plangebietes sich heute im

Wesentlichen unterhalb des Gelandeniveaus finden.

Fiir den Gesamtbereich des Krupp-Giirtels liegt eine industriehis-

torische Recherche vor. Moglicherweise sind bei Bodenbewegun-

gen Relikte anzutreffen, die dokumentiert und ggf. geborgen

oder gesichert werden kdnnen.

Wechselwirkungen zwischen den | Wechselwirkungen bzgl. der inneren Zusammenhange zwischen
Schutzgutern den verschiedenen Schutzgltern, die zu einer erheblichen Beein-
trachtigung von Funktionen fiihren kdnnten, sind nicht zu erwar-
ten

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung:

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung hatten in weiten Teilen des Plangebietes bauliche Anlagen ver-
schiedenster Art auf der Grundlage des § 34 BauGB Anspruch auf Genehmigung. Das Gebiet wiirde
sich weiterhin als eher minderwertiger Industrie- und Gewerbestandort einwickeln, mit negativen
Folgen fiir das Image, das Stadt- und Landschaftsbild und auf die naturrdumliche Ausstattung.

Darstellung anderweitig gepriifter Losungsmoglichkeiten:

Andere Planungsvarianten wurden im Rahmen dieses Verfahrens nicht gepriift. Die vorgefundenen
Zwangspunkte (Anschluss im Bereich der Frohnhauser StraBe und HachestraBe, vorhandene Geb&u-
de und Deutsche Bahn) lassen keine alternative Trassenfiihrung zu.

Methoden der Umweltpriifung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung:
Es traten keine grundsatzlichen Schwierigkeiten auf.

MaBnahmen zur Uberwachung:
Spezielle MaBnahmen zur Uberwachung sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht vorgesehen.
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IX.

Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte

Die Planung beruht auf den Darstellungen des vom Rat der Stadt Essen beschlossenen Rah-
menplanes flir den Krupp-Giirtel. Der geplante Berthold-Beitz-Boulevard ist das Riickgrat
des bedeutenden Stadtentwicklungsprojektes und gleichzeitig dritter Stadtring.

Der Bebauungsplan setzt die Ziele der Raumordnung um, die Trasse ist Gegenstand des Re-
gionalen Flachennutzungsplanes.

Die Trasse betrifft in Randbereichen private Grundstiicksflachen Dritter. Da es sich dabei um
nicht lberbaubare Grundstiicksflaichen von groBen Gewerbegrundstiicken in geringem Um-
fang handelt, ist der wirtschaftliche Nachteil unbedeutend, es Giberwiegt das 6ffentliche In-
teresse an einer leistungsfahigen Verkehrsinfrastruktur.

Die Planung flihrt am nordwestlichen und am stidostlichen Rand des Plangebietes zu er-
hohten Larm- und Schadstoffimmissionen auch im Bereich angrenzender Wohnbebauung.
In die Abwdgung sind die erhebliche Vorbelastung und die ebenfalls erhebliche Belastung
im Nullfall einzubeziehen.

Die Ldrmauswirkungen kdnnen durch passive SchallschutzmaBBnahmen, auf die ein An-
spruch entsteht, gemindert werden.

Die erhohten Schadstoffwerte miissen in der gesamtstadtischen Luftreinhalteplanung be-
riicksichtigt werden. Es handelt sich um ein nicht lokal eingrenzbares Problem, fiir das Lo-
sungen im Gesamtsystem erarbeitet werden.

In der Gesamtbetrachtung muss sich das libergeordnete Interesse an einer leistungsfahigen
Verkehrsinfrastruktur (StraBe und StraBenbahn) und der Erreichbarkeit der umgebenden
Gebiete durchsetzen.
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X. Bodenordnung

Die flir den StraBenbau bendétigten Flichen (ca. 4,68 ha) wurden bereits zu ca. 85 % durch
die Stadt Essen erworben. Die Restflachen sollen freihdandig erworben werden.
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XI. Entwicklung aus dem Regionalen Flichennutzungsplan (RFNP)

XI.  Entwicklung aus dem Regionalen Flichennutzungsplan (RFNP)

Der Bebauungsplan ist aus dem Regionalen Flachennutzungsplan entwickelt.
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Bebauungsplan Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt”
Xll. Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen

XIl.

Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauab-
schnitt" werden die ihm entgegen stehenden friiher getroffenen Festsetzungen aufgeho-
ben. Insbesondere treten auBer Kraft die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7/83
.MaxstraBe/LazarettstraBe" und des Durchfiihrungsplanes Nr. 185 ,Burgfeld”, soweit diese
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.4/11 ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauab-
schnitt” betreffen.
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Bebauungsplan Nr. 4/11 ,Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt”
Xlll. Kosten und Finanzierung

Xlll. Kosten und Finanzierung

Die Baukosten fiir den Abschnitt zwischen Frohnhauser StraBe und Hans-Bockler-StraBBe
belaufen sich auf rund 40,5 Mio. Euro. Hiervon entfallen ca. 17 Mio. Euro auf den Briicken-
bau lber die Bahnanlagen im Bereich der Hans-Bockler-StraBe.

Die Grunderwerbskosten belaufen sich auf ca. 1,66 Mio. Euro. Hinzu kommen Abbruchkos-
ten flir aufstehende Gebdude von ca. 518.500,- Euro.

Essen, den 16.06.2014

Amt fir Stadtplanung Geschaftsbereich
und Bauordnung 6B-Planen

gez. Graf gez. Best

Ronald Graf Hans-Jiirgen Best
Amtsleiter Stadtdirektor

Geschaftsbereichsvorstand

41



	Titel
	Inhalt
	Räumlicher�Geltungsbereich
	Anlass�der�Planung�und�Entwicklungsziele�
	Planungsrechtliche�Situation�
	Bestandsbeschreibung�
	Städtebauliches�Konzept�
	Planinhalt�
	Städtebauliche�Kenndaten�
	Umweltbericht�
	Planungs-�und�entscheidungserhebliche�Aspekte�
	Bodenordnung�
	Entwicklung�aus�dem�Regionalen�Flächennutzungsplan�(RFNP)�
	Aufhebung�rechtsverbindlicher�Festsetzungen�
	Kosten und Finanzierung

